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KIA - Haupthändler

Borsigstr. 10 - 12 • 63110 Rodgau Nieder-Roden
Tel. 06106/26 84 00 • info@autohaus-schleicher.de
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Machen Sie keine koMproMiSSe

Unzufrieden? Na dann:
Unser Geheimnis ist
konstante Qualität!

Und das in
klimatisierten Räumen!
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Beilagen- 
Hinweis

In der heutigen Ausgabe
finden Sie Beilagen
folgender Firmen

(einige Beilagen finden Sie 
nur in Teilen der Ausgabe):

Edeka, JYSK,  
LIDL, Malteser,  
Netto, Norma, 

Rossmann

Rodgaus Wahlverein

od.0 61 06 - 28 47 73 kostenlose Anrufweiterschaltung zu
unserem Firmensitz Eppertshausen

Verstopfungsbeseitigung
Kanal- und Rohrreinigung
Kanal-TV-Untersuchung
Kanalsanierung

24-Stunden-Notdienst

(gebührenfrei)0 800 - 0 03 12 43

INFOABEND GEBURTSHILFE

Jedem Anfang
wohnt ein Zauber inne
Die Geburt eines Kindes ist ein natürliches und sehr
persönliches Ereignis. Die geburtshilfliche Klinik der
Asklepios Klinik Langen lädt Sie herzlich zum Infoabend
ein. Chefarzt Dr. Krapfl und sein Team präsentieren
die Abläufe einer Geburt und stehen für Ihre Fragen
zur Verfügung.

Anmeldung & Information unter:
Tel.: 06103 / 912-615 07

gyn.langen@asklepios.com
www.asklepios.com/langen

Asklepios Klinik Langen, Röntgenstr. 20, 63225 Langen

07.DEZ
2022
Beginn 18Uhr

Anmeldung
ist erforderlich!

Die Veranstaltung
findet

entsprechend
der 2G+

Regelung statt.

Beratung
Verkauf
Installation
Kundendienst

Weiskircher Straße 21– 23 · Rodgau-Jügesheim · Tel. 06106/15961
www.elektro-fischer-rodgau.de

Küchenstudio

Unsere Techniker
heilen
alle Wunden.

Rodgau (ah) Von 80 Einsät-
zen der Freiwilligen Feu-
erwehr Rodgau-Nord in 
den vergangenen Monaten 
dieses Jahres, oft Unfälle 
auf der B45, aber auch die 
Rettung einer Entenfami-
lie, berichtete Wehrführer 
Robert Reblitz beim tra-
ditionelle Ehren- und Ab-
schlussabend. 
Aber es habe auch Team-Aktio-
nen gegeben. So besuchte man 
den Kletterpark in Offenbach, 
um Sicherheit beim Arbeiten 
in der Höhe zu gewinnen und 
auch der Umgang mit exoti-
schen Tieren wurde trainiert, 

falls sie eingefangen werden 
müssen. Dabei habe Petra Kip-
per mit ihrer Erfahrung sowie 
mit Spinnen, Eidechsen und 
Schlangen ausgeholfen. Eine 
positive Bilanz konnte der 
Feuerwehrverein vorweisen. 
Vereinsvorsitzender Florian 
Petersberger führte das gut be-
suchte Feuerwehrfest mit Blas-
musik und Schauübungen am 
12 Juni auf. Als Erfolg bezeich-
nete er auch den Kerbauftakt 
mit dem fast schon traditionel-
len Schubkarrenrennen. 
Der Ehren- und Ab-
schlussabendein Dank an die 
Vereinsmitglieder. So gehört 
auch die Ehrung langjähriger 
Mitglieder dazu. Für 70 Jahre 
Mitgliedschaft wurde Albert 
Löw geehrt. Seit 50 Jahren da-
bei ist Franz Brabec. Urkunde 
und Nadel gab es auch für Nils 

Berkefeld, Björn Gehrmann, 
Matthias Löw und Reinhold 
Massoth, die seit 40 Jahren 
den Verein unterstützen. Auf 
25 Jahre kommen Gisela und 
Manfred Ballüer, Katja und 
Peter Bonn, Kerstin Dern, Ilo-
na Drexler, Egon Falk, Jakob 
Faust, Dieter Frühwacht, Mi-
chael Haase, Isabel Heykaus, 
Rolf Heykaus, Dr. Thomas Kilz, 
Helmut Kluth, Ursula Kluth, 
Vanessa Koller, Manfred Kreis, 
Alexis Lorenz, Heinz Meibert, 
Winfried Ott, Dimitrie Sar-
bu, Heidi Scacciotti, Wilfried 
Schmitz, Udo Schön, Thomas 
Seiltgens, Tobias Winter und 
Werner Zilch. Einen einen be-
sonderen Dank gab es für Franz 
Dörfler, der von 1967 bis 2020 
aktives Vorstandsmitglied war. 
Wegen der Pandemie konn-
te diese Leistung erst jetzt in 

passendem Rahmen gewürdigt 
werden. Auch in der Corona-
zeit blieben die Aktiven bei der 
Weiterbildung am Ball und so 
konnte Rodgaus Stadtbrandins-
pektor Oliver Mayer und Wehr-
führer Reblitz an diesem Abend 
zahlreiche Beförderungen aus-
sprechen. Malvin Hiepp wurde 
zum Feuerwehrmannanwärter 
ernannt. Die Voraussetzungen 
für den Rang des Feuerwehr-
mannes erfüllen Ben Komo, 
Sascha Marx, Mika Palitza und 
Johannes Schuck. 
Weiter wurden beförder: Luca 
Klisanic und Lena Storch ( 
Oberfeuerwehrmann/frau), Ja-
nnik Drexler (Hauptfeuerwehr-
mann), Marco Bernhart, Jannik 
Döring und Wiebke Weigelt 
(Löschmeister/in ), Julian Dö-
ring, Patrick Moller, Christo-
pher Zilch (Oberlöschmeister).�

Viele Unfalleinsätze, aber auch Enten gerettet
Zahlreiche treue Mitglieder bei der Freiwilligen Feuerwehr Rodgau-Nord geehrt

Rodgau (RZ) Nach einer 
Corona-Pause von zwei 
Jahren hat der Imkerver-
ein Maingau dieses Jahr 
wieder elf Interessierte 
über ein halbes Jahr an die 
Honigbienenhaltung her-
angeführt. 
Dieser Neuimkerkurs Volk fand 
wieder im Lehrgarten des Obst- 
und Gartenbauvereins Dietzen-
bach am Hessenpark statt. Den 

Teilnehmern wurden dabei das 
Wissen vermittelt, wie man ei-
gene Bienenvölker artgerecht 
und dem Tierwohl verpflich-
tet durch das Bienenjahr führt 
und über den Winter bringt. 
Dazu gehört u.a. auch wie man 
hygienegerecht den Honig ge-
winnt oder ein Bienenvolk ver-
mehrt.
Jetzt zum Ende des Kurses wur-
de den erfolgreichen Teilneh-

mern eine Teilnahmebestäti-
gung mit den Lerninhalten 
übergeben. Dies geschah im 
Rahmen der November-Mo-
natsversammlung des Imker-
vereins in Nieder Roden.
Wer mehr über den Imkerver-
ein Maingau erfahren möchte, 
findet ihn im Netz unter www.
Imkerverein-Maingau.de, auch 
ob und wann wieder ein neuer 
Kurs in 2023 stattfindet.

Neue Imker braucht das Land

Auf dem Bild v.l.: Günter Keim (1. Vorsitzender), Hans-Peter Schäfer (Ausbildungsteam), Maria 
Koser, Susanne Hahn, Hardy Thiessen, Roswitha Nitsche, Peter Nitsche, Tanja Jäger, Melanie Ul-
brich, Bernd Keller und Niko Zumbusch (beide Ausbildungsteam). Verhindert waren zu diesem 
Anlass: Tanja Hollenberg, Laura Klein, Teodor Petrov Naumov, Leif Thiessen und Michael Buysch.
� (Foto: Verein)

Zahlreiche treue Vereinsmitglieder wurden geehrt.�  (Foto: ah)
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§1 Name und Sitz
1. Der Verein trägt den Namen „Sport.Kultur.Gemeinschaft Rod-
gau 1888 e.V.“ und hat seinen Sitz in Rodgau. Er ist in das Vereins-
register des Amtsgerichts Offenbach unter der Nummer VR 4232
eingetragen und wird im Folgenden kurz „S.K.G Rodgau“ ge-
nannt.
2. Seinen Angeboten entsprechend ist der Verein S.K.G Rodgau
Mitglied im Landessportbund Hessen e. V. (Mitgliedsnummer
29081), sowie in den zuständigen Sportfachverbänden, Kultur-
und Jugendorganisationen.
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
4. Alle Regelungen in dieser Satzung und den Ordnungen bezie-
hen sich gleichermaßen auf alle Personen. Soweit im Zusammen-
hang mit Ämtern und Funktionen nur die männliche Bezeich-
nung verwendet wird, dient dies ausschließlich der besseren
Lesbarkeit und Verständlichkeit der jeweiligen Regelungen und
es sollen alle Personen angesprochen werden, ohne eine ge-
schlechtsspezifische Formulierung zu verwenden.

§2 Zweck, Aufgaben und Gemeinnützigkeit
1. Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des vielseitigen
Sports und der Kultur. Er wird insbesondere verwirklicht durch:
1.1. Abhaltung von geordneten Übungsstunden für Turnen,
Sport und Spiel,
1.2. Durchführung von Sportveranstaltungen,
1.3.Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Konzerte,
Theater, Kleinkunst, Kabarett, Karnevalssitzungen),
1.4. Förderung des Jugendsports und der außerfachlichen Ju-
gendarbeit und
1.5. Einsatz und Ausbildung fachkundiger Übungsleiter, Trainer
und Jugendbetreuer
2. Der Verein S.K.G Rodgau verfolgt ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbe-
günstigte Zwecke“ der Abgabenordnung – und zwar durch die
Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet des Sports.
3. Der Verein S.K.G Rodgau ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
4. Mittel des Vereins S.K.G Rodgau dürfen nur für satzungsmäßi-
ge Zwecke verwendet werden. Öffentliche Zuschüsse sind
zweckgebunden zu verwenden.
5. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Ei-
genschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus
Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die
dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismä-
ßig hohe Vergütung begünstigt werden.
6. Eine persönliche Vorteilnahme im Zusammenhang mit Ver-
einsgeschäften ist jedemMitglied untersagt.
7. Der Verein S.K.G Rodgau ist parteipolitisch, konfessionell und
ethnisch neutral.

§ 3Werte
1. Der Verein S.K.G Rodgau setzt von seinen Mitgliedern die An-
erkennung der Menschenrechte, ihren Einsatz für nachhaltiges
Handeln und für die Sicherung einer intakten Umwelt und Natur
voraus. Sie verurteilt jegliche Gewalt, unabhängig davon, ob sie
körperlicher, physischer, seelischer psychischer oder sexueller
Art ist. Sie übt parteipolitische Neutralität, religiöse und weltan-
schauliche Toleranz und bekennt sich zum freiheitlichen Staat
demokratischer Ordnung im Sinne des Grundgesetzes der Bun-
desrepublik Deutschland.
2. Der Verein S.K.G Rodgau, seine Mitglieder und Sportler sowie
seine Beschäftigten, Beauftragten und Funktionsträger beken-
nen sich zu den Grundsätzen eines umfassenden Kinder– und Ju-
gendschutzes. Sie treten für die Integrität, die physische und psy-
chische Unversehrtheit sowie die Selbstbestimmung der
anvertrauten Kinder und Jugendlichen ein.
3. Der Verein S.K.G Rodgau fördert die Gleichstellung der Ge-
schlechter sowie die Integration von Menschen mit Migrations-
hintergrund und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachtei-
le hin. Sie tritt allen auftretenden Diskriminierungen und
Benachteiligungen von Menschen, insbesondere wegen ihrer
Nationalität, ethnischen Zugehörigkeit, Religion, Zugehörigkeit
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder Behinderung sowie
ihres Geschlechts entgegen.
4. Der Verein S.K.G Rodgau wird alle dazu gebotenen Maßnah-
men und Mittel zur Prävention und Bekämpfung ergreifen. Mit-
glieder, Sportler, Funktionsträger, Beauftragte und Beschäftigte
des Vereins S.K.G Rodgau, die eine mit diesen Grundsätzen un-
vereinbare Gesinnung im Vereinsleben offenbaren oder gegen
diese Grundsätze verstoßen, haben mit Sperren, Amtsenthebun-
gen, Ausschluss oder Kündigungen zu rechnen.

§4 Gliederung
1. Der Verein S.K.G Rodgau darf im Bedarfsfall in Abteilungen ge-
gliedert werden. Die Einrichtung und Auflösung einer Abteilung
bedürfen der Zustimmung des Vereinsrates.
2. Die Abteilungen regeln ihre sportlichen, kulturellen und gesel-
ligen Angelegenheiten weitgehend selbstständig, soweit diese
Satzung und die Ordnungen nichts anderes bestimmen oder das
Gesamtinteresse des Vereins S.K.G Rodgau andere Entscheidun-
gen verlangt.
3. Jedes Mitglied, mit Ausnahme von Fördermitgliedern, ent-
scheidet sich beim Eintritt zu einer Zugehörigkeit in einer oder
mehreren Abteilungen.
4. Die Abteilungen sind rechtlich unselbstständige Untergliede-
rungen des Vereins und zur Außenvertretung des Vereines nicht
berechtigt. Sie bilden und haben kein eigenesVermögen und be-
sitzen keine eigene Rechtspersönlichkeit. §50 ZPO findet keine
Anwendung. Die Abteilungen sind weder aktiv noch passiv par-
teifähig. Der Vorstand kann in Einzelfällen oder generell auf der
Grundlage des §164 BGB den Abteilungsleitern oder einzelnen
Vertretern Vollmacht im Rechtsverkehr erteilen und auch wieder
entziehen.
5. Die Mitglieder der Abteilung bestimmen die innere Organisa-

tion ihrer Abteilung selbst. Die Bestimmungen dieser Satzung
sind dabei zu beachten. Eine Abteilungsordnung darf nicht im
Widerspruch zur Satzung des Vereines stehen.
6. Jede Abteilung wird von einem Abteilungsleiter geleitet. Er
wird alle zwei Jahre von der Abteilungsversammlung gewählt
und vom Vereinsrat bestätigt. Dem Abteilungsleiter obliegt die
Gesamtleitung der Abteilung. Er ist dafür dem Verein und dem
Vorstand gegenüber verantwortlich. Er muss dem Vorstand min-
destens für folgende Aufgabenbereiche verantwortliche Mitar-
beiter benennen, die von der Abteilung alle zwei Jahre neu zu
wählen sind, weitere Mitglieder der Abteilungsleitung können
nach Bedarf und Aufgabenstellung der Abteilung zusätzlich ge-
wählt werden:
a) Abteilungsleiter
b) Stellvertretender Abteilungsleiter
c) Kassierer
d) Verantwortlicher für Medien und Öffentlichkeitsarbeit

7. Für nicht besetzte Aufgabengebiete ist der Abteilungsleiter
verantwortlich. Die Abteilung kann im Rahmen ihrer Selbstbe-
stimmung der Organisation auch festlegen, dass sie durch ein
gleichberechtigtes Abteilungsleitungsteam geführt wird. In die-
sem Fall ist jedes Teammitglied dem Verein und dem Vorstand
gegenüber verantwortlich.
8. Besteht die überwiegende Anzahl der Mitglieder einer Abtei-
lung aus nicht wahlberechtigten Mitgliedern oder findet sich
kein Mitglied, das von der Abteilungsversammlung zum Abtei-
lungsleiter gewählt wird, so kann der Vorstand die Abteilungslei-
tung bestimmen, die vomVereinsrat bestätigt werden muss.
9. Die Abteilung erhält zur Erhaltung der Organisation und
Durchführung des Abteilungsbetriebes Finanzmittel durch den
Verein, die spätestens zum 1. Februar des auf das abzurechnende
Geschäftsjahr folgenden Geschäftsjahres abzurechnen sind. Ei-
gen erwirtschaftete Mittel sind Finanzmittel des Vereins. Vermö-
gen, das die Abteilung erwirbt, ist Vermögen des Vereins, nicht
Vermögen der Abteilung. Die Abteilungen sind keine selbststän-
digen Steuersubjekte.
10. Die Abteilungen haben zum 1. Februar des nachfolgenden
Geschäftsjahres eine Vollständigkeitserklärung über die ord-
nungsgemäße Erfüllung der finanziellen Pflichten der Abteilung
abzugeben. Für unrichtige und unvollständige Erklärungen haf-
ten die Mitglieder der Abteilungsleitung dem Verein gegenüber
persönlich. Sollte es zu einer Inanspruchnahme des Vereins oder
einzelner Mitglieder des Vorstandes durch Dritte im Zusammen-
hang mit Geschäften kommen, die die jeweiligen Abteilungen
betreffen, so verpflichten sich die Mitglieder der Abteilungslei-
tung der jeweiligen Abteilung, den Verein und die persönlichen
in Anspruch genommenen Vorstandsmitglieder von einer Haf-
tung im Innenverhältnis freizustellen.
11. Abteilungen können im Außenverhältnis gegen den Verein
keine rechtswirksamen Handlungen vornehmen. Die Abteilung
ist im Rechtsverkehr nicht aktiv und passiv parteifähig.

§ 5Mitgliedschaft
1. Der Verein besteht aus:
a) ordentlichen Mitgliedern,
b) Ehrenmitgliedern und
c) fördernden Mitgliedern.

2. Zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bestandserhebung
ist es notwendig, dass sich die Mitglieder zumindest zu einer
Sportart bzw. Abteilung bekennen. Aus der Zugehörigkeit zu ei-
ner Sportart bzw. Abteilung ergibt sich auch das Stimmrecht in
der jeweiligen Abteilungsversammlung. Jedes Mitglied kann
auch mehreren Abteilungen angehören.
Passive Mitglieder (fördernde Mitglieder) verbleiben als „passiv“
geführte Mitglieder in der Abteilung, zu der sie sich überwie-
gend bekennen

§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft
1. Ordentliches Mitglied des Vereins S.K.G Rodgau kann jede na-
türliche Person werden. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag
entscheidet der Vorstand. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger
bedarf der Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters. Gegen eine
Ablehnung des Aufnahmeantrages durch den Vorstand, die kei-
ner Begründung bedarf, kann der Antragsteller den Vereinsrat
anrufen. Dieser entscheidet, nach Anhörung durch den Ältesten-
rat, endgültig. Der Mitgliedsantrag kann auch elektronisch ge-
stellt werden, wenn die Identität des Antragstellers gesichert ist.
2. Förderndes Mitglied kann jede natürliche Person werden, die
das 18. Lebensjahr vollendet hat und die dem Verein S.K.G Rod-
gau angehören will, ohne sich in ihr aktiv zu betätigen. Für die
Aufnahme fördernder Mitglieder gelten die Regeln über die Auf-
nahme ordentlicher Mitglieder entsprechend.
3. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinssatzung anzuerken-
nen, die Zwecke des Vereins zu fördern und zu unterstützen, die
festgelegten Mitgliedsbeiträge rechtzeitig zu entrichten und die
Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu respektieren sowie
die weiteren Vorgaben nach den jeweiligen geltendenVerbands-
richtlinien zu beachten.

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
2. Der Austritt ist demVorstand des Vereins S.K.G Rodgau gegen-
über schriftlich zu erklären. Er ist unter Einhaltung einer Frist von
vier Wochen zum 30. Juni und zum 31. Dezember eines jeden
Jahres möglich. Über begründete Ausnahmen entscheidet im
Einzelfall der Vorstand. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar.
3. Ein Mitglied kann aus dem Verein S.K.G Rodgau ausgeschlos-
sen werden a) wegen erheblicher Verletzung satzungsgemäßer
Verpflichtungen, b) wegen eines schweren Verstoßes gegen die
Interessen des Vereins oder c) wegen groben unsportlichen und
unfairen Verhaltens. Über den Ausschluss entscheidet der Vor-
stand nach Beratung durch den Ältestenrat. Vor der Entschei-
dung hat er dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich mündlich
oder schriftlich zu äußern; hierzu ist das Mitglied unter Einhal-

tung einer Mindestfrist von zehn Tagen schriftlich aufzufordern.
Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begrün-
den und demMitglied durch eingeschriebenen Brief zuzustellen.
Gegen die Entscheidung ist die Berufung an den Vereinsrat zu-
lässig. Sie muss schriftlich binnen drei Wochen nach Absendung
der Entscheidung erfolgen. Der Vereinsrat entscheidet endgültig.
4. Ein Mitglied kann desWeiteren ausgeschlossen werden, wenn
es trotz schriftlicher Mahnung durch den Vorstand mit der Zah-
lung von Beiträgen im Rückstand ist. Der Ausschluss kann durch
den Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit Absendung
des Mahnschreibens, das den Hinweis auf den Ausschluss zu ent-
halten hat, dreiWochen vergangen sind.
5. Personen, deren Mitgliedschaft erloschen ist, müssen Ansprü-
che gegen den Verein binnen sechs Monaten nach Erlöschen der
Mitgliedschaft durch eingeschriebenen Brief geltend machen
und begründen. Vereinsbesitz ist von ausgeschiedenen Mitglie-
dern an den Verein S.K.G Rodgau zurückzugeben.

§ 8 Rechte und Pflichten der Mitglieder
1. Die Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen des Vereinszweckes
an den Aktivitäten des Vereins S.K.G Rodgau teilzunehmen.
2. Die Mitglieder sind zu gegenseitiger Rücksichtnahme und Ka-
meradschaft verpflichtet und haben sich nach den Bestimmun-
gen der Satzung und der Ordnungen zu verhalten.

§ 9Mitgliedsbeiträge
1. Alle Mitglieder, ausgenommen Ehrenmitglieder, zahlen Mit-
gliedsbeiträge, die jährlich entsprechend dem Jahresmittelwert
des vom statistischen Bundesamt errechneten Verbraucherpreis-
indexes für das folgende Geschäftsjahr angepasst werden. Die
Mitgliederversammlung kann mit einfacher Mehrheit das Aus-
setzen der Beitragsanpassung beschließen oder neue Beiträge
festsetzen. Zusätzliche Abteilungsbeiträge sind zulässig, bedür-
fen jedoch der Festsetzung durch den Vereinsrat. Die Beitrags-
zahlung erfolgt bargeldlos.
2. Gebühren können erhoben werden für die Finanzierung be-
sonderer Angebote des Vereins, die über die allgemeinen mit-
gliedschaftlichen Leistungen des Vereins hinausgehen. Über die
Höhe und Fälligkeit von Gebühren entscheidet der Vorstand.
3. Darüber hinaus kann die Mitgliederversammlung die Erbrin-
gung von Dienstpflichten und deren Ablösung im Falle der
Nichterbringung beschließen.
4. Mitgliedsbeiträge und Gebühren werden grundsätzlich im
SEPA-Basis-Lastschriftverfahren eingezogen. Das Mitglied hat
sich hierzu bei Eintritt in den Verein zu verpflichten, ein SEPA-
Lastschriftmandat zu erteilen sowie für eine ausreichende De-
ckung des bezogenen Kontos zu sorgen.
5. Die Aufnahme Minderjähriger bedarf der Zustimmung der ge-
setzlichen Vertreter, die mit dem minderjährigen Mitglied für die
Entrichtung des Mitgliedsbeitrages dem Verein gegenüber ge-
samtschuldnerisch haften.
6. Weist das Konto eines Mitglieds zum Zeitpunkt der Abbu-
chung des Beitrages/ der Gebühren/ der Umlage keine Deckung
auf, so haftet das Mitglied dem Verein gegenüber für sämtliche
dem Verein mit der Beitragseinziehung sowie evtl. Rücklast-
schriften entstehende Kosten. Dies gilt auch für den Fall, dass ein
bezogenes Konto erloschen ist und das Mitglied dies demVerein
nicht mitgeteilt hat.
7. Der Vorstand ist ermächtigt, Beiträge auf Antrag zu stunden, zu
ermäßigen oder zu erlassen. Ein Rechtsanspruch auf Ratenzah-
lung und/ oder Stundung der Beitragsschuld besteht nicht.

§ 10Vergütung imVerein
1. Die Satzungsämter des Vereins werden grundsätzlich ehren-
amtlich ausgeübt.
2. Bei Bedarf können diese Ämter im Rahmen der haushaltsrecht-
lichen Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage einer Auf-
wandsentschädigung nach §3 Nr. 26a EStG (Ehrenamtspauscha-
le) ausgeübt werden.
3. Die Entscheidung über eine Vergütung der Vereinstätigkeit
nach Abs. 2 trifft der Vorstand. Er informiert den Vereinsrat in der
darauffolgenden Sitzung des Vereinsrat.
4. Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen
Zahlung einer angemessenen Vergütung (z.B. Dienst- oderWerk-
leistungen, sowie Arbeitsverträge für Mitarbeiter der Geschäfts-
stelle) oder Aufwandsentschädigung (z.B. an nebenberufliche
Übungsleiter) zu beauftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage
des Vereins.
5. Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Füh-
rung der Geschäftsstelle ist der Vorstand ermächtigt, im Rahmen
der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten, hauptamtliche Beschäf-
tigte anzustellen.

§ 11 Anspruch auf Aufwendungs- und Auslagenersatz
1. Beauftragte des Vereins und die Inhaber von Vereins- und Sat-
zungsämtern, die ehrenamtlich für den Verein aktiv werden, ha-
ben einen Aufwendungsersatzanspruch nach §670 BGB für sol-
che Aufwendungen, die Ihnen durch die Tätigkeit für den Verein
entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere imVoraus geneh-
migte Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon usw.
2. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb ei-
ner Frist von 30 Tagen nach seiner Entstehung bzw. Rechnungs-
stellung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur ge-
währt, wenn die Aufwendungen angemessen und üblich sind
und mit Belegen und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen,
einzeln nachgewiesen werden.
3. Vom Vorstand können per Beschluss, im Rahmen der steuer-
rechtlichen Möglichkeiten, Grenzen über die Höhe des Aufwen-
dungsersatzes nach §670 BGB festgesetzt werden.
4. Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins.

§ 12 Organe und weitere Gremien
1. Die Organe des Vereins S.K.G Rodgau sind
a) die Mitgliederversammlung,
b) der Vereinsrat und
c) der Vorstand.

2. Weitere Gremien sind
a) die Abteilungsversammlung,
b) die Abteilungsleitungen,
c) der Jugendvorstand,
d) der Ältestenrat und
e) Ausschüsse,
f ) Beiräte.

§ 13Virtuelle Teilnahme an Sitzungen und Beschlussfassungen
1. Der Vorstand kann entscheiden, die Teilnahme an der Sitzung ohne
Anwesenheit am Sitzungsort imWege der elektronischen Kommuni-
kation zu ermöglichen. Es kann auch die Durchführung ausschließ-
lich imWege der elektronischen Kommunikation vorsehen.
2. Auf Antrag von einem Fünftel der stimmberechtigten Mitglie-
der ist abweichend von § 12 Abs. 1 die Teilnahme durch Anwe-
senheit am Sitzungsort zu ermöglichen.
3. Die Einladung zu einer Sitzung nach § 13 Abs. 1 muss im Rah-
men der Einberufung Hinweise zum technischen Zugang und
zur Authentifizierung enthalten; die Zugangsdaten müssen
rechtzeitig vor der Sitzung zur Verfügung gestellt werden. Die
Mitglieder sind verpflichtet, Daten über Zugang und Authentifi-
zierung zur elektronischen Kommunikation unter Verschluss zu
halten und ausschließlich zur berechtigten Teilnahme an der Sit-
zung zu nutzen.
4. In der Sitzung nach § 13 Abs. 1 muss technisch sichergestellt
sein, dass die im Wege der elektronischen Kommunikation teil-
nehmenden Mitglieder während der Sitzung die satzungsgemä-
ßen Rechte (Rede-, Antrags- und Stimmrecht) ausüben können.
Die Gültigkeit von Beschlüssen undWahlen in einer Sitzung nach
§ 12 Abs. 1 wird nicht dadurch berührt, dass durch eine techni-
sche Störung einzelne Mitglieder in der Teilnahme oder in der
Wahrnehmung ihrer Rechte beeinträchtigt sind.
5. In Sitzungen nach § 13 Abs. 1 kann die Beschlussfassung ein-
schließlich der Wahlen unter Zuhilfenahme elektronischer Ab-
stimmungssysteme durchgeführt werden. Das elektronische Sys-
tem muss dem Stand der Technik entsprechen und auch
geheimeWahlen und Abstimmungen gewährleisten.
6. Sitzungen nach § 13 Abs. 1 dürfen nur dann aufgezeichnet und
gespeichert werden, wenn dies durch einen entsprechenden Be-
schluss zum Zweck der Protokollierung grundsätzlich zugelassen
wird. Die Sitzungsleitung hat Beginn, Unterbrechung, Fortset-
zung und Beendigung der Aufzeichnung anzukündigen. So weit
beantragt wird, den eigenen Redebeitrag nicht aufzuzeichnen,
ist die Aufzeichnung zu unterbrechen. Die Aufnahme darf Drit-
ten nicht zur Verfügung gestellt werden und ist nach Genehmi-
gung des Sitzungsprotokolls zu löschen. Sitzungen und deren
Übertragung dürfen durch die Mitglieder oder Dritte weder auf-
gezeichnet noch gespeichert werden.

7. Die Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend für alle Organe und
Gremien des Vereins S.K.G Rodgau, sofern nicht an anderer Stelle
in dieser Satzung eine abweichende Regelung getroffen ist.

§ 14 Beschlussfassung undWahlen in den Organen
und Gremien

1. Jedes Organ und Gremium des Vereins S.K.G Rodgau ist auch
dann beschlussfähig und in seiner Geschäftsführung nicht be-
schränkt, wenn es – gleich aus welchem Grund – nach den Rege-
lungen dieser Satzung nicht vollständig besetzt ist.
2. Die Organe und Gremien sind im Rahmen einer Sitzung be-
schlussfähig, wenn die Hälfte der amtierenden stimmberechtig-
ten Mitglieder anwesend ist. Eine ordnungsgemäß einberufene
Mitgliederversammlung ist stets beschlussfähig.
3. Die Organe und Gremien fassen ihre Beschlüsse mit der einfa-
chen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern an anderer
Stelle in dieser Satzung keine abweichende Regelung getroffen
wurde. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden
nicht berücksichtigt. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.
4. Wahlen in den Organen und Gremien werden grundsätzlich in
Einzelwahl durchgeführt, es sei denn, dass die stimmberechtig-
ten Mitglieder des Organs oder des Gremiums mit einfacher
Mehrheit für die Durchführung als Blockwahl stimmen.
5. Gewählt ist in einemWahlgang der Kandidat, der die einfache
Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält. Erhält bei einem
Wahlgang mit mehreren Kandidaten keiner der Kandidaten die
erforderliche einfache Mehrheit, erfolgt zwischen den beiden
Kandidaten mit den meisten Stimmen ein zweiter Wahlgang
nach den vorstehenden Grundsätzen. Erhalten in einem Wahl-
gang die Kandidaten nicht die erforderliche einfache Mehrheit,
kann das jeweilige Organ oder Gremium beschließen, dass der
Wahlvorgang erneut zur Abstimmung gestellt wird. Es gelten da-
für die allgemeinen Grundsätze. Die Kandidatenliste wird in die-
sem Fall geöffnet für neue Bewerber. Erhält bei dem dann folgen-
den Wahlgang wieder keiner der Kandidaten die einfache
Mehrheit, bleibt die Position unbesetzt.
6. Beschlüsse und Wahlen werden grundsätzlich offen abge-
stimmt, es sei denn, dass die stimmberechtigten Mitglieder des
Organs oder des Gremiums mit einfacher Mehrheit für eine ge-
heime Abstimmung stimmen.

§ 15Mitgliederversammlung
1. Die ordentlicheMitgliederversammlung desVereins S.K.G Rod-
gau findet einmal jährlich statt; in der Regel innerhalb der ersten
fünf Monate.
2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann vom Vor-
stand einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es er-
fordert oder wenn 10 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder
es schriftlich unter Angabe der Gründe beim Vorstand beantra-
gen.
3. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ derWillens-
bildung des S.K.G Rodgau und ist insbesondere zuständig für
a) die Entgegennahme und Beratung der Berichte des Vorstan-
des (Rechenschaftsbericht, finanzielle Lage, Perspektiven),
b) die Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer,
c) die Entlastung des Vorstandes (jährlich)
d) dieWahl des Vorstandes (alle 2 Jahre),
e) dieWahl des Ältestenrates,
f ) die Ernennung von Ehrenvorsitzenden oder Ehrenturnwarten,
g) die Bestätigung derWahlen des Vorstands der Vereinsjugend
h) dieWahl der Kassenprüfer,
i) die Beratung von Grundsatzfragen des Vereins,
j) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge,
k) die Beschlussfassungen über Anträge,
l) die Neufassung der Satzung oder Satzungsänderungen,
m) der Verkauf oder die Belastung von Grundstücken imWert
von mehr als 50.000 EUR,
n) der Kauf von Grundstücken und Gebäuden im Wert von
mehr als 50.000 EUR,
o) die sonstigen Anträge.

4. Die Einberufung einer Mitgliederversammlung erfolgt spätes-
tens sechs Wochen vor Durchführung mit Bekanntgabe der vor-
läufigen Tagesordnung.
5. Die Veröffentlichung kann wahlweise wie folgt erfolgen:
1. In der Vereinszeitung
2. In der Rodgau-Post
3. In der Offenbach Post
4. In der Rodgau-Zeitung
5. Darstellung auf der Homepage des Vereins bei gleichzeiti-
gemAushang inmindestens einem Schaukasten desVereins in
jedem Stadtteil, in dem der Verein eine vereinseigene Sport-
stätte unterhält.

6. Anträge müssen spätestens vier Wochen vorher an der Infor-
mationstafel des Vereins S.K.G Rodgau im Vereinsheim für alle
Mitglieder öffentlich aushängen. Dabei müssen Anträge auf Sat-
zungsänderung oder Neufassung der Satzung sowohl die gültige
als auch die vorgeschlagene Regelung beinhalten. Die finale Ta-
gesordnung wird spätestens zwei Wochen an gleicher Stelle be-
kanntgegeben.
7. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden oder ei-
nem Stellvertreter einberufen und eingeleitet. Ist keines dieser
Vereinsmitglieder anwesend, so bestimmt die Versammlung ei-
nen Versammlungsleiter.
8. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl
der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Beschlüsse werden
mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst.
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.
Schriftliche Abstimmungen können erfolgen, wenn mindestens
10 % der anwesenden Mitglieder dies verlangen. Die gleiche Re-
gelung gilt fürWahlen.
9. Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von 2/3
der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Zur Auflösung
des Vereins S.K.G Rodgau ist ebenfalls eine qualifizierte Mehrheit
erforderlich. Näheres regelt § 21 dieser Satzung.
10. Über Anträge kann nur abgestimmt werden, wenn sie min-
destens 5Wochen (Poststempel) vor der Mitgliederversammlung
schriftlich beim Vorstand eingegangen sind.
11. Stimmrecht besitzen nur ordentliche Mitglieder, die das 16.
Lebensjahr vollendet haben, sowie fördernde Mitglieder und Eh-
renmitglieder. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt
werden. Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an
der Mitgliederversammlung als Gäste teilnehmen.
12. Gewählt werden können alle Mitglieder, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben. Mitglieder des Jugendvorstandes können
ab dem 16. Lebensjahr gewählt werden.
13. Die Mitgliederversammlungen des Vereins S.K.G Rodgau sind
öffentlich, wenn die Versammlung nichts anderes beschließt.
14. Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs (BGB) kann der Vorstand nach seinem Ermessen mit
Zustimmung des Vereinsrates in Ausnahmen beschließen und in
der Einladung mitteilen, dass die Mitglieder an der Mitglieder-
versammlung ohne Anwesenheit an einem Versammlungsort
teilnehmen und ihre Mitgliederrechte im Wege der elektroni-
schen Kommunikation ausüben können oder müssen (Online-
Mitgliederversammlung). Die Einladung muss Hinweise zum
technischen Zugang und zur Authentifizierung enthalten. Die
Zugangsdaten müssen rechtzeitig vor der Mitgliederversamm-
lung denMitgliedern zur Verfügung gestellt werden. Die Mitglie-
der sind verpflichtet, Daten über Zugang und Authentifizierung
zur elektronischen Kommunikation ausschließlich zur berechtig-
ten Teilnahme an der Mitgliederversammlung zu nutzen und
nicht an Dritte weiterzugeben. Es muss technisch sichergestellt
sein, dass die im Wege der elektronischen Kommunikation teil-
nehmenden Mitglieder während der Sitzung die satzungsgemä-
ßen Rechte (Rede-, Antrags- und Stimmrecht) ausüben können.
Die Gültigkeit von Beschlüssen und Wahlen wird nicht dadurch
berührt, dass durch eine technische Störung einzelne Mitglieder
an der Teilnahme oder der Wahrnehmung von Rechten imWege
der elektronischen Kommunikation beeinträchtigt sind. Die Be-
schlussfassung einschließlich derWahlen kann unter Zuhilfenah-
me von elektronischen Abstimmungssystemen durchgeführt
werden. Das elektronische System muss dem Stand der Technik
entsprechen und auch geheime Abstimmungen undWahlen ge-
währleisten.
15. Abweichend von § 32 Absatz 2 BGB ist ein Beschluss auch
ohne Mitgliederversammlung gültig, wenn alle Mitglieder in
Textform beteiligt wurden, bis zu dem vom Vorstand gesetzten
Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in
Textform abgegeben hat und der Beschluss mit der erforderli-
chen Mehrheit gefasst wurde.

16. Die Bestimmungen dieses Paragrafen gelten für alle Organe
und Gremien des Vereins entsprechend, sofern nicht an anderer
Stelle in dieser Satzung eine abweichende Regelung getroffen ist.

§ 16Vereinsrat
1. Den Vereinsrat bilden:
a) der Vorstand,
b) die Abteilungsleiter,
c) der Vorsitzende des Ältestenrates,
d) der Vorsitzende des Jugendvorstandes,
e) die Vorsitzenden der Ausschüsse und Projektgruppen (ohne
Stimmrecht) und
f) die Ehrenvorsitzenden (ohne Stimmrecht),
g) ein Vertreter jeder Geschäftsstelle des Vereins mit beraten-
der Stimme.

2. Der Vereinsrat ist vornehmlich ein Legislativ-Organ zwischen
den Mitgliederversammlungen und hat imWesentlichen folgen-
de Aufgaben:
a) die Beratung und Verabschiedung des jährlichen Haushalts-
plans,
b) die Berufung von ständigen Ausschüssen,
c) die Nachwahl von Vorstandsmitgliedern bis zum Ende der
Legislaturperiode,
d) die Ernennung von Ehrenmitgliedern,
e) die Entscheidung über die Aufnahme neuer Mitglieder und
den Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen,
f ) die Festlegung der Diensteinteilungen für Großveranstaltungen,
g) den Austausch von Informationen,
h) die Beratungen und Beschlussfassungen im Sinne des Ge-
samtinteresses des Vereins S.K.G Rodgau,
i) die Bestätigung der Abteilungsleitungen,
j) den Erlass von Ordnungen,
k) die Beschlussfassung zur Planung und Vergabe der Planung
für größere Bauvorhaben imWert von mehr als 50.000 EUR,
l) den Verkauf oder die Belastung von Grundstücken im Wert
von bis zu 50.000 EUR sowie den Kauf von Grundstücken und
Gebäuden imWert von bis zu 50.000 EUR,
m) die Genehmigung von sonstigen Rechtsgeschäften imWert
von mehr als 50.000 EUR.

3. Der Vereinsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte sei-
ner stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Er tagt in der
Regel alle 2 Monate.
4. Die Sitzungen werden vom 1. Vorsitzenden oder einem Stell-
vertreter einberufen und geleitet.
5. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder gefasst.
6. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat genau eine Stimme.
7. Die Abteilungsleiter, der Vorsitzende des Ältestenrates und
Vorsitzender des Jugendvorstandes können sich in einer Sitzung
des Vereinsrates durch ihren gewählten Stellvertreter vertreten
lassen, der dann auch Stimmrecht hat. Neben dem Abteilungs-
leiter, Vorsitzenden des Ältestenrates und Vorsitzenden des Ju-
gendvorstandes darf auch dessen gewählter Stellvertreter zum
Informationsaustausch ohne Stimmrecht an den Sitzungen des
Vereinsrates teilnehmen.
8. Der Vorstand ist nicht verpflichtet zur Sitzung des Vereinsrats
einzuladen, solange die Mitglieder sich nicht an einem Ort ver-
sammeln dürfen. Der Vorstand kann entscheiden, die Sitzung im
Wege der elektronischen Kommunikation (Online-Sitzung), im
Einzelfall auch hybrid (in Präsenz und online) durchzuführen. Nä-
heres zur Durchführung von Sitzungen ist in der Geschäftsord-
nung geregelt.
9. Ein Beschluss ist auch ohne Versammlung der Mitglieder des
Vereinsrats gültig, wenn alle Mitglieder in Textform beteiligt wur-
den, bis zu dem vom Vorstand gesetzten Termin mindestens die
Hälfte der Mitglieder ihre Stimme in Textform abgegeben haben
und der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde.

§ 17Vorstand
1. Den Vorstand des Vereins S.K.G Rodgau bilden:
a) der 1. Vorsitzende,
b) bis zu 9 stellvertretende Vorsitzende,
c) der Schatzmeister,

2. Die Amtsinhaber müssen Vereinsmitglieder sein. Der Vorstand
gibt sich eine Geschäftsordnung und einen Aufgabenvertei-
lungsplan und informiert den Vereinsrat über die Aufgabenver-
teilung im Vorstand.
3. Die vorgenannten Vorstandsmitglieder bilden den geschäfts-
führenden Vorstand, sie sind Vorstand im Sinne des §26 BGB. Je-
weils zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam zur Vertretung
des Vereins berechtigt. Abweichende andere Regelungen im In-
nenverhältnis des Vereins ergeben sich aus den Ordnungen, dem
Aufgabenverteilungsplan des Vorstandes, den Beschlüssen der
Organe und den Absprachen des Vorstandes.
4. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und
erledigt alle Verwaltungsaufgaben sowie alle Aufgaben, die nicht
durch Satzung oder Gesetz einem anderen Vereinsorgan zuge-
wiesen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
a) die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,
b) die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung,
c) die Leitung der Mitgliederversammlung durch den Vorsit-
zenden oder einen Stellvertreter.

5. Die Mitglieder des Vorstandes werden für die Dauer von 2 Jah-
ren gewählt.
6. Die Beschlussfassung des Vorstandes erfolgt in Vorstandssit-
zungen, zu denen der Vorsitzende und imVerhinderungsfalle ein
stellvertretender Vorsitzender einlädt. Die Beschlussfähigkeit des
Vorstandes ist gegeben, wenn mehr als die Hälfte der amtieren-
den Vorstandsmitglieder in der Sitzung anwesend sind. Der Vor-
stand entscheidet bei seiner Beschlussfassung mit einfacher
Stimmenmehrheit, bei Stimmgleichheit gilt der Beschlussantrag
als abgelehnt.
7. Die Sitzungen des Vorstandes können im Wege der elektroni-
schen Kommunikation (Online-Sitzung), im Einzelfall auch hybrid
(in Präsens und online) durchgeführt werden. Näheres zur Durch-
führung von Sitzungen ist in der Geschäftsordnung geregelt. Ein
Beschluss ist auch ohne Versammlung der Mitglieder des Vor-
standes gültig, wenn alle Mitglieder in Textform beteiligt wur-
den, bis zu dem für die Rückmeldung gesetzten Termin mindes-
tens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimme in Textform
abgegeben haben und der Beschluss mit der erforderlichen
Mehrheit gefasst wurde.
8. Die Vertretungsbefugnis des Vorstandes ist ausschließlich für
folgenden Fall beschränkt: Die Vertretungsbefugnis des Vor-
stands ist dahingehend beschränkt, dass bei Rechtsgeschäften
über einenWert vonmehr als 50.000 EUR sowie bei Grundstücks-
geschäften die Einwilligung desVereinsrates bzw. der Mitglieder-
versammlung erforderlich ist in der in den entsprechenden
Paragrafen geregelten Form.

§ 18 Ehrenmitglieder
1. Mitglieder, die sich um die S.K.G Rodgau besonders verdient
gemacht haben, können auf gemeinsamen Vorschlag des Vor-
standes und des Ältestenrates vom Vereinsrat zu Ehrenmitglie-
dern ernannt werden. Die Ernennung erfolgt auf Lebenszeit.
2. Für die Wahl des Ehrenvorsitzenden gilt die gleiche Regelung,
jedoch ist zusätzlich ein Beschluss der Mitgliederversammlung
erforderlich.
3. Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende von den Vorläuferver-
einen des Vereins S.K.G Rodgau behalten diese Auszeichnung/
Funktion.

§ 19 Ältestenrat
1. Der Ältestenrat besteht aus mindestens 5 Mitgliedern. Wahlfä-
hig sind nur Vereinsmitglieder, die demVerein S.K.G Rodgau bzw.
anderen Vereinen, die über eine Fusion/Verschmelzung in den
Verein S.K.G Rodgau übergegangen sind mindestens 10 Jahre
angehören und sich große Verdienste um diesen Verein erwor-
ben haben.
2. Die Mitglieder des Ältestenrates werden von der Mitglieder-
versammlung auf 6 Jahre gewählt. Wiederwahl ist möglich. Der
Ältestenrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen
Stellvertreter.
3. Der Ältestenrat hat überwiegend beratende Funktion gegen-
über den Organen des Vereins S.K.G Rodgau. Er wird bei Streitig-
keiten innerhalb des Vereins vermittelnd tätig. Er ist für die Be-
achtung der Ehrenordnung zuständig und kann in Absprache
mit dem Vorstand repräsentative Aufgaben für der Verein S.K.G
Rodgau übernehmen.

§20 Kassenprüfer
1. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von 3 Jahren
drei Kassenprüfer. Eine sofortigeWiederwahl ist nicht zulässig.

2. Die Kassenprüfer dürfen nicht Mitglied des Vereinsrates sein
und sollen aus 3 verschiedenen Abteilungen kommen.
3. Die Kassenprüfer haben die Vereinskassen, sowie die Bücher
und Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr zu prüfen und
demVorstand (über den Schatzmeister) schriftlich zu berichten.
4. Das Prüfungsrecht erstreckt sich nur auf die buchhalterische
Richtigkeit und die Einhaltung der Finanzordnung, nicht auf die
Zweckmäßigkeit der Vorgänge.
5. Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung jähr-
lich einen Prüfungsbericht und beantragen bei ordnungsgemä-
ßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Schatzmeis-
ters und der übrigen Vorstandsmitglieder.
6.Werden keine Kassenprüfer gewählt, so erfolgt die Prüfung der
Finanzbuchhaltung und der Geschäftsführung des Vereins durch
einen vom Vorstand beauftragten, auf Vereinsrecht und Vereins-
steuerrecht spezialisierten Rechtsanwalt, Steuerberater oder
Wirtschaftsprüfer.

§ 21 Ausschüsse und Beiräte
1. Die Mitgliederversammlung, der Vereinsrat oder der Vorstand
können für bestimmte Aufgaben des Vereins Ausschüsse einset-
zen, die nach ihren Weisungen bestimmte übertragene Aufga-
ben zu erfüllen haben.
2. Ausschüsse können als ständige Ausschüsse oder als projekt-
bezogene Ausschüsse eingesetzt werden.
3. Einen Sonderfall im Bereich der Ausschüsse bildet der Sport-
ausschuss als ständiger Ausschuss desVereins. Er wird grundsätz-
lich durch einen stellvertretenden Vorsitzenden geleitet in des-
sen Aufgabenfeld der Sport fällt und ihm gehören die
Abteilungsleiter (im Verhinderungsfalls vertreten durch ein Mit-
glied des entsprechenden Abteilungsvorstandes) und ein Vertre-
ter der Vereinsjugend (entsandt durch den Vorstand der Vereins-
jugend) an.
4. Als ständiger Ausschuss ist das Team Ehrenamt einzurichten,
das die Ehrenamtskultur fördert.
5. Es sollten folgende Beiräte gebildet werden:
a) der Beirat Finanzen und Vermögen,
b) der Beirat Verwaltung und Organisation,
c) der Beirat Medien und Öffentlichkeitsarbeit,
d) der Beirat Liegenschaften.

6. Die Beiräte werden durch denVorstand aufgrund des Vorschla-
ges des jeweils zuständigen Vorstandsmitgliedes berufen. Die
Beiräte sollen die stellvertretenden Vorsitzenden in ihren Aufga-
ben unterstützen und sind beratend tätig. Als Beiratsmitglieder
dürfen auch Nicht-Vereinsmitglieder berufen werden.

§ 22 Eigenständigkeit der Vereinsjugend
1. Zur Vereinsjugend gehören alle Kinder und Jugendlichen bis
zum vollendeten 18. Lebensjahr.
2. Die Vereinsjugend führt und verwaltet sich im Rahmen dieser
Satzung und der Jugendordnung selbständig. Sie entscheidet über
die ihr zur Verfügung gestellten Mittel in eigener Zuständigkeit.
3. Sie wird geleitet durch den Vorstand der Vereinsjugend. Dieser
wird in einer Jugendversammlung gewählt. Alles Weitere regelt
eine Jugendordnung, die von der Jugend zu entwerfen ist und
durch den Vereinsrat mit einfacher Mehrheit bestätigt werden
muss.

§ 23 Ordnungen
1. Zur Durchführung dieser Satzung hat der Vereinsrat mit einfa-
cher Mehrheit mindestens folgende Ordnungen zu erlassen:
a) die Geschäfts- und Verwaltungsordnung,
b) die Finanzordnung,
c) die Ehrenordnung,
d) die Hausordnung,
e) die Datenschutzordnung.

2. Die Ordnungen sind Anhang zur Satzung. Änderungen der
Ordnungen gelten jedoch nicht als Satzungsänderungen.
3. Die Ordnungen sind für alle Organe und Gremien des Vereins
S.K.G Rodgau verbindlich.
4. Bei Bedarf kann der Vereinsrat weitere Ordnungen beschließen.

§ 24 Protokollierung von Beschlüssen
1. Über die Beschlüsse der Vereinsorgane ist unter Angabe von
Ort, Zeit und Abstimmungsergebnissen jeweils ein Ergebnispro-
tokoll zu fertigen, welches vom Versammlungsleiter und einem
zu bestimmenden Protokollführer zu unterschreiben und inner-
halb von 2Wochen demVorstand vorzulegen ist.
2. Für die übrigen Gremien gilt sinngemäß die gleiche Regelung.

§ 25Verschmelzung/Auflösung desVereins
1. Die Verschmelzung/Auflösung des Vereins S.K.G Rodgau kann
nur auf einer eigens zu diesem Zweck einberufenen Mitglieder-
versammlung in Präsenz mit einer 3⁄4- Stimmenmehrheit, unab-
hängig von der Anzahl der erschienenen stimmberechtigtenMit-
glieder, beschlossen werden.
2. Bei einer Verschmelzung geht das Vereinsvermögen auf die im
Verschmelzungsvertrag genannte juristische Person über. Diese
muss als gemeinnützig im Sinne der §§51ff. der Abgabenord-
nung anerkannt sein und das Vermögen unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige Zwecke verwenden
3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins, oder bei Wegfall
steuerbegünstigter Zwecke, fällt das Vermögen an den Landes-
sportbund Hessen e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke (solche aus § 2 dieser Satzung) in der
Stadt Rodgau zu verwenden hat.
4. Bei der Vereinsauflösung oder bei Wegfall der bisherigen Ver-
einszwecke erfolgt die Liquidation durch die zum Zeitpunkt des
Auflösungsbeschlusses amtierenden Vorstandsmitglieder.

§ 26 Datenschutz, Persönlichkeitsrechte
1. Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten seiner Mit-
glieder in automatisierter und nichtautomatisierter Form. Diese
Daten werden ausschließlich zur Erfüllung der in dieser Satzung
genannten Zwecke und Aufgaben des Vereins verarbeitet, z.B. im
Rahmen der Mitgliederverwaltung. Näheres ist in der Daten-
schutzordnung (DSO) des Vereins geregelt.
2. Die DSO ist nicht Bestandteil der Satzung. Für den Erlass, die
Änderung und die Aufhebung der DSO ist der Vorstand zustän-
dig, der hierüber mit einfacher Mehrheit beschließt. Die jeweils
aktuelle DSO wird mit der Veröffentlichung auf der Homepage
des Vereins unter der Rubrik „Datenschutzordnung“ für alle Mit-
glieder verbindlich.

§ 27 Haftungsbeschränkung
1. Für Schäden gleich welcher Art, die einemMitglied bei der Be-
nutzung von Vereins-Einrichtungen, -Gerätschaften oder von
-Gegenständen oder infolge von Handlungen oder Anordnun-
gen der Vereinsorgane (z.B. Vorstand) oder sonstiger im Auftrag
des Vereins tätiger Personen entstehen, haftet der Verein nur,
wenn ein Organmitglied (z.B. Vorstandsmitglied), ein Repräsen-
tant oder eine sonstige Person, für die der Verein gesetzlich ein-
zustehen hat, den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
ursacht hat.
2. Im Falle einer Schädigung gemäß Absatz (1) haftet auch die
handelnde oder sonst wie verantwortliche Person dem geschä-
digten Vereinsmitglied nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
3. Schädigt ein Mitglied den Verein in Ausübung eines Verein-
samtes oder in Ausführung einer Tätigkeit im Auftrag oder wohl-
verstandenem Interesse des Vereins, so darf der Verein Schaden-
ersatzansprüche gegen das Mitglied nur geltend machen, wenn
diesem Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Dies gilt
auch für den Fall, dass der Verein bei einem Mitglied Regress
nimmt, weil der Verein von einem außenstehenden Dritten in An-
spruch genommen worden ist.
4. Verlangt ein außenstehender Dritter von einem Mitglied Scha-
densersatz, so hat das Mitglied einen Freistellungsanspruch ge-
gen den Verein, falls es die Schädigung in Ausübung eines Ver-
einsamtes oder in Ausführung einer Tätigkeit im Auftrag oder
wohlverstandenem Interesse desVereins herbeigeführt und hier-
bei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.
5. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen.

§ 28 Salvatorische Klausel
1. Die Mitgliederversammlung ermächtigt den Vorstand, Sat-
zungsänderungen selbstständig vorzunehmen, die auf Grund
von Einwendungen des zuständigen Registergerichts oder des
Finanzamtes notwendig werden. Der Vorstand hat die textliche
Änderung mit einstimmiger Mehrheit zu beschließen. In der auf
den Beschluss folgenden Mitgliederversammlung ist diese von
der Satzungsänderung in Kenntnis zu setzen.

§ 29 Inkrafttreten
1. Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am
10.02.2023 beschlossen. Sie tritt mit der Eintragung des Vereins
in das Vereinsregister in Kraft. Die Satzung vom 22.09.2016 tritt
außer Kraft.

JSK Rodgau lädt Mitglieder zur
außerordentlichen Mitgliederversammlung ein

Einladung an die Mitglieder zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am
Freitag, 10. Februar 2023 um 19.00 Uhr in der Sporthalle Weiskirchen, Am Sport-
platz 7, Rodgau.

Tagesordnung

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit.
2. Neue Satzung

a) Information über Kernpunkte der neuen Satzung
I Neuer Vereinsname S.K.G Rodgau
II Erweiterung der Vereinsgremien um weitere Mitglieder
III Anpassungen an rechtliche Rahmenbedingungen

b) Beschlussfassung zur Neufassung der Satzung
3. Entlastung der Vorstände

a) Vorstand JSK Rodgau
b) Vorstand Sportvereinigung Weiskirchen

4. Wahl eines Versammlungsleiters
5. Neuwahl des Vorstandes
6. Ergänzungswahl zum Ältestenrat
7. Vorgesehene Investitionen im Maingau-Energie-Stadion

a) Überblick zu den Maßnahmen
b) Finanzierung und Darlehensaufnahme zum Zwecke der Zwischenfinanzi-
erung bis die öffentlichen Mittel fließen.

c) Beschlussfassung
8. Anträge

Bestandteil dieser Einladung ist als Anlage der Entwurf der neuen Satzung
für den Verein S.K.G Rodgau 1888 e. V., über die die Mitglieder bereits mit der
Einladung zu den Verschmelzungs-Versammlungen im Oktober 2022 informiert
wurden. Anträge müssen bis zum 9. Dezember in der Geschäftsstelle des JSK
Rodgau, Ostring 18, 63110 Rodgau eingegangen sein.

Rodgau, 24. November 2022
Der Vorstand des JSK Rodgau www.jskrodgau.de

Entwurf neue Satzung des verschmolzenenVereins S.K.G
„Sport. Kultur. Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V.“
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Für Sie in Rodgau!

Beate
Krammig

Telefon 06182 – 89 45 90
beate.krammig@sparkasse.immo

Beste Vernetzung!
Ich habe bereits Top-Käufer für
Ihre Immobilie – rufen Siemich an!

Geschenketipps
Erlebnisse mit der Primus-Linie
auf Main und Rhein

Unvergessliche Erlebnisse unter denWeihnachtsbaum legen: ein Gutschein für eine
Schifffahrt mit der Primus-Linie macht es möglich. Ob eine spannende Fahrt mit
Krimi-Dinner, Gänsehautfeeling beim Gruseldinner oder eine fantastische Feuer-
werksfahrt zu Rhein in Flammen – die Primus-Linie bietet für jeden Ihrer Liebsten das
passende Geschenk. Während sich Familien für ein gemütliches Frühstück mit Mär-
chenaufführung begeistern, freut sich „Mann“ über das schwimmende BBQ-Schiff.
Die Gutscheine sind am Fahrtkartenkiosk am Eisernen Steg oder online unter
www.primus-linie.de erhältlich.

Primus-Linie
Frankfurter Personenschiffahrt Anton Nauheimer GmbH • Mainkai 36
60311 Frankfurt • Telefon: 069-13 38 37 0

Gesagt. Getan. Geholfen.

DEVK-Geschäftsstelle

Lutz und Vanessa Nibba
Ludwigstraße 24-26 | 63110 Rodgau
Tel.: 06106 6392120

E-Mail: agentur-nibba@vtp.devk.de
Internet: lutz-nibba.devk.de

Rundum gut versichert!
Überall steigen die Preise – auch bei Versicherungen.

Kommen Sie mit Ihren Versicherungsunterlagen
vorbei und wir prüfen gemeinsam, wie wir Sie
gut und günstig versichern können.

Vergleichen
lohnt sich!

Selbsteinschlag von  
Weihnachtsbäumen im Wald 

in Rodgau/Nieder-Roden
Verlängerte „Römerstraße“, 100 m nach der 
Don-Bosco-Freizeitanlage.

Ein Familienspaß
Am Fr., 2. und 9. und am Sa., 3. und  
10. Dezember, jeweils von 9 bis 17 Uhr sowie 
Verkauf von ausgesucht schönen und frischen  
Nordmanntannen aus eigener Anzucht mit 
nachweisbar rein mechanischer Kulturpflege.

Günstige Erzeugerpreise ab 15 € pro Baum. 
Größen 1,5 – 3 m. Große Bäume sind beson-
ders preiswert.

Tannengrünzugabe. 
Gute Parkmöglichkeiten

Es freut sich auf Ihren Besuch
Familie Gerhardt.

Rodgau (RZ) In einem fest-
lichen Rahmen ehrten Vor-
standsmitglieder des SPD-Orts-
vereins Rodgau kürzlich 
langjährige, engagierte Mitglie-
der.  Nach einem Sektempfang 
fand die Verleihung der Urkun-
den und Ehrennadeln bei Kaf-
fee und Kuchen im Restaurant 
Hayat in Rodgau-Hainhausen 
statt. Die Ortsvereinsvorsit-
zende Janika Martin betonte 
in ihrer Begrüßung, dass sie 

sehr glücklich darüber sei, alle 
willkommen heißen zu dürfen, 
denn sich auf der Basis sozi-
aldemokratischer Werte für 
das Wohl unserer Gesellschaft 
aktiv einzusetzen, sei keine 
Selbstverständlichkeit. So wur-
de jeder und jedem Einzel-
nen individuell in Reden von 
Janika Martin, Ute Seib und 
Wolfram Neumann, ebenfalls 
Mitglieder des geschäftsfüh-
renden Ortsvereinsvorstandes, 

gedankt. Im Anschluss gab es 
noch genügend Zeit für inter-
essante Gespräche und Anek-
doten.  Geehrt wurden Armin 
Ackermann, Jutta Dahinten, 
Eric Hauska, Brigitte Mack, 
Günter Knoll sowie Hubert 
Sieber für je 40 Jahre Mitglied-
schaft und Jürgen Kaiser, Wal-
ter Koser, Rolf Kurtz, Bärbel 
Seyer, Reinhard Seyer sowie 
Udo Schimmel für je 50 Jahre 
Mitgliedschaft. � (Foto: privat)

 SPD Rodgau ehrt Jubilare 

Nieder-Roden (ah) Bei der Lo-
kalschau auf dem Vereinsge-
lände „Eicheleck“ des Rasse-
geflügelvereins Nieder-Roden 
waren am Wochenende 115 
Tiere, darunter 23 große Hüh-
ner und 92 kleine Hühner, 
von zehn Züchtern zu sehen. 
Auf diese recht stattliche Zahl 
an Ausstellungstieren war der 
Verein stolz. Auch das Zuch-
tergebnis konnte sich sehen 
lassen. So vergaben die Wer-
tungsrichter zweimal die Note 
„v“ (vorzüglich) und siebenmal 
die Note „hv“ (hervorragend). 
Die Landesverbandspreise 
holten sich Klaus Wagner mit 
Zwerg-Barnevelder, 97 Punk-

ten und der Note „vorzüglich“, 
Hermann Reichenbach mit 
Zwerg-Italiener, 96 Punkten 
und der Note „hervorragend“ 
und die Zuchtgemeinschaft 
Gutjahr mit Zwerg-Amarooks, 
97 Punkten und der Note „vor-
züglich“. Die Pokale gingen an 
Udo Misskampf mit Amarocks 
gestreift, an Wolfgang Schrod 
mit der Rasse Cemani, Ralf Kel-
ler mit Bantam, Matthias Dries 
mit Zwerg-Sussex braun-prozel-
lanfarbig und gleich zweimal 
die Zuchtgemeinschaft Gutjahr 
mit Zwerg-Vorwerkhühner. 
Die Ausstellungsleitung hatte 
Stefanaie Paukstat. Für ihre Er-
folge im vergangen Jahr gab es 

die bronzene Nadel der Stadt 
Rodgau für die Zuchtgemein-
schaft Werner und Anne Gut-
jahr für ihre züchterischen Er-
folge mit der Rasse Amarocks, 
ebenso für Matthias Dries mit 
der Rasse Zwerg Brakel und 
für Ehrenmitglied Hermann 
Reichenbach mit Zwerg Itali-
ener. Klaus Wagner erhielt die 
gleiche Auszeichnung für die 
Hessenmeisterschaft mit der 
Rasse Zwerg Barnevelder. Stadt-
verordnetenvorsteher Jürgen 
Kaiser und das IGEMO-Vor-
standsmitglied Bert Wähner 
gratulierten den erfolgreiche 
Züchtern.
� (Foto: ah)

Erfolgreiche Züchter beim RGZV
Hervorragende Noten für Nieder-Rodener Geflügel

Rodgau (RZ) Die Straßenab-
schnitte der Turmstraße zwi-
schen Ober-Rodener-Straße 
und Schulstraße und der Schul-
straße zwischen Krümmlings-
weg und Frankfurter Straße 
werden ab 1. Dezember bis 5. 

Dezember für den Autoverkehr 
gesperrt. Zusätzlich werden 
Halteverbotsbereiche einge-
richtet. Eine Umleitung ist aus-
geschildert. Die städtische Kin-
dertagesstätte bleibt fußläufig 
zu erreichen.

Behinderung in Nieder-Roden

Jügesheim (RZ) Der Verein öff-
net am Sonntag, 4. Dezember, 
wieder sein Heimatmuseum 
von 14 bis 18 Uhr mit Kaffee 
und Kuchen. Programm ab 15 
Uhr:  Begrüßung und Vorstel-
lung Inge Fecher, Ljubica Perk-
man liest aus „Rodgau - Stadt 
im Herzen“ 15 Minuten Pause 
mit Weihnachtsliedern, Weih-
nnachtsmärchen, Weihnachts-
gedichte, Gedichte und Diskus-
sion.

Lesung im                           
Heimatmuseum

Rodgau (RZ) Man zeigt am 6. 
Dezember  um 19 Uhr den 
nächsten Film der SPD-Frauen-
filmreihe: Kaiserschmarrndra-
ma, Krimikomödie.  
Provinzpolizist Franz Eberho-
fer muss in einem pikanten 
Fall ermitteln: Eine junge Frau, 
die erst vor kurzem nach Nie-
derkaltenkirchen gezogen ist, 
und unter dem Namen Mona 
Webcam-Stripshows angebo-
ten hat, wurde ermordet im 
Wald gefunden. Verdächtig 

sind natürlich Monas Kunden 
und zu denen gehören eini-
ge von Eberhofers Freunden 
und Bekannten. Dann wird 
eine zweite Tote gefunden, die 
ebenfalls als Camgirl gearbei-
tet hat.
Das Programm für dieses Jahr 
findet man auf https://www.
spd-rodgau.de/frauenfilm/.
Tickets bitte vorher online bu-
chen unter www.saalbau-licht-
spiele.de/. Hygienemaßnah-
men bitte beachten.

Kaiserschmarrndrama in der 
SPD-Frauenfilmreihe

Jügesheim (RZ) In Jügesheim ist 
der westliche Bereich der Kon-
rad-Kappler-Straße bis 9. De-
zember gesperrt. Grund hierfür 
ist die Grundhafte Erneuerung 
der Fahrbahn inklusive Kanal-
hausanschlüsse. 

Behinderung in Jü-
gesheim 

Jügesheim (RZ) Der Stadtbus 
OF-40 in Fahrtrichtung Weis-
kirchen kann bis einschließlich 
Freitag, 9. Dezember, die Halte-
stelle „Hochstädter Straße“ in 
Jügesheim aufgrund einer Bau-
maßnahme nicht anfahren. In 
diesem Zeitraum wird die Hal-
testelle „Rodgau Passage“ als 
Ersatzhaltestelle genutzt. 

Umleitung der                
Stadtbuslinie OF-40 

Rodgau (RZ) Die Volks-
hochschule Rodgau sucht 
engagierte und qualifi-
zierte Dozentinnen und 
Dozenten für die Sprach-
bereiche Englisch und 
Französisch. 

Sie sollten über entsprechende 
Qualifikationen verfügen oder 
Native Speaker sein und ger-

ne eigenes Wissen und eigene 
Fähigkeiten an andere weiter-
geben. Zudem sind Freude am 
Umgang mit Erwachsenen und 
die Bereitschaft, sich mit Unter-
richtsmethoden der Erwachse-
nenbildung und Arbeitsformen 
vertraut zu machen, eine gute 
Grundvoraussetzung für eine 
Tätigkeit bei der vhs Rodgau. 
Interessierte können sich mit 

einer Bewerbung an die vhs 
Rodgau, Hintergasse 15, 63110 
Rodgau oder per Mail an vhs@
rodgau.de richten. 
Die Bewerbungsunterlagen 
sollten ein kurzes Anschreiben 
und einen Lebenslauf mit fach-
spezifischen Qualifikationen 
enthalten. Rückfragen beant-
wortet Nadja Franz, Tel. 06106 
693-1225.

VHS sucht Sprachdozenten

Rodgau (RZ) Jetzt im Herbst 
und Winter, wo du die Tage 
kälter und kürzer werden: 
was bietet sich mehr an, als 
ein Brettspielnachmittag mit 
der Familie oder Freunden in 
den heimischen vier Wände. 
Die Bücherei der Stadt Rodgau 
bringt nicht nur viele verschie-
dene Spiele zum Ausprobieren 
mit ins Familienzentrum, Alter 
Weg 63F, sondern steht Nina 
Streib auch als leidenschaftli-
che Spielerin mit Rat und Tat 
zur Seite. Weitere Informati-
onen und Anmeldung unter 
06106 693 1167 oder familien-
zentrum@rodgau.de Um An-
meldung mit Altersangabe des 
Kindes wird bis zum 8. Dezem-
ber gebeten. Die Veranstaltung 
ist kostenfrei.

Brettspielnachmittag
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Ambulante Hauskrankenpflege
Sozialstation Rodgau gGmbH
Borsigstraße 56, Johanniter-Haus
Tel. 06106/3281
WIR PFLEGEN IN RODGAU!
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NOTDIENST
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Asklepios-Klinik Seligenstadt,

Zentraler Bereitschaftsdienst, Tel. 116 117
Montag und Dienstag 19 – 24 Uhr Mittwoch 14 – 24 Uhr
Donnerstag 19 – 24 Uhr Freitag 14 – Montag 7 Uhr

Rettungsdienst/Krankentransport
Leitstelle Dietzenbach, Tel. 0 60 74 / 1 92 22

Zahnärztlicher Notdienst
Sprechstunden: Sa. von 15 – 18 Uhr, an Sonn- u. Feiertagen von 9 – 12 
Uhr u. 15 – 18 Uhr, Mi. von 15 – 18 Uhr.
Rufbereitschaft: Von Sa. 8 Uhr bis Mo. 8 Uhr, an Feiertagen von 8 Uhr 
bis zum Morgen 8 Uhr, Mi. von 18 Uhr bis Do. 8 Uhr.
Die Ansage des zahnärztlichen Notfallvertretungsdienstes erfolgt 
über die kostenpflichtige Servicenummer:

0 18 05 / 60 70 11

BERATUNG/HILFE
Tagesmütter: Vermittlung über das Tageselternbüro der Stadt Rodgau:
Tel. 693-11 67, tageseltern@rodgau.de
Guttempler in Hessen: Rat und Hilfe bei Alkoholproblemen für Betroffene 
und Angehörige. Kontakt unter 0 60 73 / 6 06 40 29 und 01 76/ 32 12 85 90 Ge-
meinschaft „Lauterborn“, freitags 19.00 Uhr, Weiskirchen, Schillerstraße 27b. 
Nottelefon Sucht: 01 80 / 365 24 07.
„Die Brücke“: Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle, Wittenberger 
Straße 1, Rödermark, Tel. 0 60 74 / 86 54 40, Sprechzeiten: Mo. bis Do. 9 – 17 Uhr, 
Fr. 9 – 15 Uhr.
Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Rodgau: Tel. 82 96 24 Bereitschaftsdienst 
für Notfälle in der Wasserversorgung, Tel. 82 96 25 Bereitschaftsdienst für Not-
fälle im Kanal- und Abwasserbereich und Tel. 82 96 49 48 Bereitschaftsdienst 
für Notfälle Bauhof außerhalb der Dienstzeiten der Stadtwerke. Telefon 8 29 60 
während der Dienstzeiten der Stadtwerke.
Sozialstation Rodgau gGmbH: fachgerechte, individuelle sowie ambulante 
Kranken- und Altenpflege zu Hause Tel. 0 61 06 / 32 81 (8 71 00 Johanniter)
Soziale Dienste der Johanniter: Essen aus Rädern, Behindertenassistenz, 
Hausnotruf, Einkaufsdienste, Hauswirtschaft, Ambulanter Hospitzdienst, 
Tel. 0 61 06 / 8 71 00
Parkinson-Selbsthilfegruppe: Treffs monatlich zweimal im Gasthaus 
„Zum Engel“ in Nieder-Roden. Infos bei W. Dauer, Tel. 0 61 82 / 2 13 67.
Selbsthilfegruppe „Anonyme Alkoholiker“: Treffen jeweils dienstags um 
19 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum in der Dietrich-Bonhoeffer- 
Str. 2 – 4 in Weiskirchen.
Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche des Caritasverbandes Offenbach/ 
Main e.V., Puiseauxplatz 1, Rodgau, Tel. 0 61 06 / 66 00 9-0, Fax 0 61 06 / 66 00 9-16, 
E-Mail: erziehungsberatung@bz-ost-caritas.de
Suchtberatung des Suchthilfezentrums Wildhof e.V., Puiseauxplatz 1, Rodgau, 
Tel. 0 61 06 / 66 00 9-0, Fax 0 61 06 / 66 00 9-16, E-Mail: suchtberatung@bz-ost-caritas.de
Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes, Puiseauxplatz 1, Rodgau, Tel. 
0 61 06 / 66 00 9-0, Fax 0 61 06 / 66 00 9-16, E-Mail: schuldnerberatung@bz-ost-caritas.de
Caritas Allgemeine Lebensberatung, Puiseauxplatz 1, Rodgau, Tel. 
0 61 06 / 66 00 9-25, Mo. bis Do. von 9 bis 16 Uhr.
Familienberatung des Deutschen Kinderschutzbundes in Rodgau
Schillerstraße 27b, 63110 Rodgau, Tel. 0 61 06 / 6 21 86,
email: dksb_rodgau@web.de, tel. erreichbar Mi. u. Fr. 9 – 11 Uhr, Do. 14 – 16 Uhr. 
www.kinderschutzbund-rodgau-roedermark.de
Frauenberatungsstelle und Notruf: Hochstädter Str. 1, Tel. 0 61 06 / 31 11, 
Frauenhaus 0 61 06 / 1 33 60.
Sozialverband VdK-Rodgau 
Beratung: Sozialzentrum Puiseauxpl. Nieder-Roden. Beratung nur nach Vor-
anmeldung unter Tel. 0 61 06 / 77 39 02

Amtliche
Bekanntmachungen
der Stadtverwaltung

Geburtstagskinder
Dudenhofen
27.11. Norbert Jung, � 80 Jahre
02.12. Gisela Fenchel, � 80 Jahre
Jügesheim
28.11. Bernd Staudt, � 80 Jahre
29.11. Hartmut Gay, � 85 Jahre
30.11. Elfriede Peters, � 95 Jahre
01.12. Gertrud Toosbuy, � 85 Jahre
Nieder-Roden
27.11. Inge Lecke, � 80 Jahre
30.11. Dieter Dorn, � 85 Jahre
02.12. Leonid Didenko, 80 Jahre
Weiskirchen
30.11. Horst Waldmann, � 85 Jahre

26.11. 	 Paracelsus Apotheke
	 Rathenaustr. 35, Dietzenbach, Tel. 06074/31215
27.11. 	 Martins Apotheke
	 Babenhäuser Str. 23-27, Dietzenbach, Tel. 06074/85280
28.11.	 Rathaus Apotheke
	 Werner-Hilpert-Str. 14, Dietzenbach, Tel. 06074/41997
29.11.	 easy Apotheke
	 Masayaplatz 3, Dietzenbach, Tel. 06074/4862110
30.11.	 Center Apotheke
	 Offenbacher Str. 9, Dietzenbach, Tel. 06074/914280
01.12.	 Breidert Apotheke
	 Breidertring 2A, Ober-Roden, Tel. 06074/98218
02.12.	 Julius Apotheke
	 Breidertring 104, Ober-Roden, Tel. 06074/94750

Apotheken-Notdienst

Einladung
Geänderter Sitzungsbe-
ginn
Ich lade Sie zur öffentlichen 
Sitzung des Ausschusses 
für Umwelt, Energie und 
Verkehr ein.
Sitzungstermin:	 D i e n s t a g , 
29.11.2022, 20:00 Uhr
Ort, Raum:	 Rathaus, Sit-
zungssaal der Stadtverordne-
tenversammlung, Hintergasse 
15, 63110 Rodgau
Öffentliche Sitzung
1 Eröffnung der Sitzung
2 Antrag der Kaspar Weiss 
GmbH & Co. KG auf Zulas-
sung des bergrechtlichen 
Hauptbetriebsplanes für den 
Quarz-sand- und -kiestagebaus; 
hier:  Stellungnahme der Stadt 
Rodgau
3 Förderantrag zur Erstellung 
einer Starkregengefahrenana-
lyse für die Stadt Rodgau
4 Förderantrag zur Erstellung 
eines Bodenschutzkonzeptes 
für die Stadt Rodgau
5 Richtlinie zur Förderung von 
Balkon-Solaranlagen in der 
Stadt Rodgau
6 Gegenseitige Unterrichtung
6.1 Umwelt- und Klimaschutz-
bericht 2021
Dr. Barbara Unger-Lamp-
recht
Vorsitz
Einladung
Ich lade Sie zur öffentlichen 
Sitzung des Ausschusses 
für Soziales, Generatio-
nen, Integration und Bil-
dung ein.
Sitzungstermin:	 M i t t w o c h , 
30.11.2022, 19:30 Uhr
Ort, Raum:	 Rathaus, Sit-
zungssaal der Stadtverordne-
tenversammlung, Hintergasse 
15, 63110 Rodgau
Öffentliche Sitzung
1 Eröffnung der Sitzung
2 Präsentation des Kindergar-
tenbedarfsplanes
-durch Herrn Ersten Stadtrat 
Schüßler, Herrn Hoffmann und 
Frau Spahn vom Fachdienst 6-
2.1Bedarfsplan 2023/2024
Kindertageseinrichtungen der 
Stadt Rodgau
3 Gegenseitige Unterrichtung
3.1 Senioren-Weihnachtskar-
tenaktion
Jutta Dahinten
Vorsitz

Einladung
Ich lade Sie zur öffentlichen 
Sitzung des Ausschusses 
für Stadtentwicklung, 
Planung und Bau ein.
Sitzungstermin:	 Donnerstag, 
01.12.2022, 19:30 Uhr

Ort, Raum:	 Rathaus, Sit-
zungssaal der Stadtverordne-
tenversammlung, Hintergasse 
15, 63110 Rodgau

Öffentliche Sitzung
1 Eröffnung der Sitzung
2 Förderprogramm Wachstum 
und nachhaltige Erneuerung 
(Stadtumbau):  Entwurfspla-
nung Planungskonzept Platz-
folge Ludwig-Erhard-Platz
-Präsentation durch Ammon 
+ Sturm Architektur Stadtpla-
nung-
3 Bebauungsplan Dudenho-
fen Nr. 31 “Baugebiet Forst-
hausstraße / Opelstraße“ Hier:   
Städtebaulicher Vertrag gemäß 
§ 11 BauGB
4 Bebauungsplan Dudenhofen 
Nr. 31 „Baugebiet Forsthaus-
straße / Opelstraße“ Hier:  A) 
Beschluss über die Stellung-
nahmen aus der Beteiligung 
der Behörden gem. § 4 Abs. 2 
BauGB und der Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 
BauGB B) Satzungsbeschluss 
gem. § 10 BauGB
5 Gegenseitige Unterrichtung
Werner Kremeier
Vorsitz

Sondersitzung
Einladung
Ich lade Sie zur öffentlichen 
Sitzung des Ausschusses 
für Stadtentwicklung, 
Planung und Bau ein.
Sitzungstermin:	 F r e i t a g , 
02.12.2022, 15:30 Uhr
Ort, Raum:	 Ludw ig-E r-
hard-Platz, Ecke Nieuwpoorter 
Straße, 63110 Rodgau

Öffentliche Sitzung
1 Eröffnung der Sitzung
2 Ortsbegehung Ludwig-Er-
hard-Platz zur DS-1062/2022 
Förder-programm Wachstum 
und nachhaltige Erneuerung 
(Stadtum-bau)
-Vorstellung des Planungskon-
zeptes durch den Fachdienst 2-
3 Gegenseitige Unterrichtung
Werner Kremeier
Vorsitz

Einladung
Geänderter Sitzungsort
Ich lade Sie zur öffentlichen 
Sitzung des Ausschusses 
für Kultur, Sport und Eh-
renamt ein.
Sitzungstermin:	 M o n t a g , 
05.12.2022, 19:30 Uhr
Ort, Raum:	 Rektor-Geiß-
ler-Haus, Rektor-Geißler-Haus, 
Nieuwpoorter Straße 90, 63110 
Rodgau
Öffentliche Sitzung
1 Eröffnung der Sitzung
2 Höhe der Investitionsförde-
rung für Vereine 2024
3 Führung durch die aktuelle 
Austellung „Fotokunst von Mo-
ritz Koch“
4 Gegenseitige Unterrichtung
4.1 Aufnahme des Vereins die 
Wühlmäuse - Verein zur För-
derung der Waldpädagogik e.V. 
in das Vereinsförderungspro-
gramm der Stadt Rodgau
Regina Grave
Vorsitz

Einladung
Ich lade Sie zur öffentlichen 
Sitzung des Haupt-, Fi-
nanz- und Wirtschaftsaus-
schusses ein.
Sitzungstermin:	 D i e n s t a g , 
06.12.2022, 19:30 Uhr
Ort, Raum:	 Rathaus, Sit-
zungssaal der Stadtverordne-
tenversammlung, Hintergasse 
15, 63110 Rodgau
Öffentliche Sitzung
1 Eröffnung der Sitzung
2 Bericht Ergebnisrechnung 

(Budget - Haushaltsvollzug) 
und Finanzierung (Liquidität)
3 Bebauungsplan Dudenho-
fen Nr. 31 “Baugebiet Forst-
hausstraße / Opelstraße“ Hier:   
Städtebaulicher Vertrag gemäß 
§ 11 BauGB
4 Bebauungsplan Dudenhofen 
Nr. 31 „Baugebiet Forsthaus-
straße / Opelstraße“ Hier:  A) 
Beschluss über die Stellung-
nahmen aus der Beteiligung 
der Behörden gem. § 4 Abs. 2 
BauGB und der Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 
BauGB B) Satzungsbeschluss 
gem. § 10 BauGB
5 Antrag der Kaspar Weiss 
GmbH & Co. KG auf Zulas-
sung des bergrechtlichen 
Hauptbetriebsplanes für den 
Quarzsand- und -kiestagebaus; 
hier:  Stellungnahme der Stadt 
Rodgau
6 Wahl zum Schöffen für das 
Ortsgericht Dudenhofen
7 Jahresabschluss der Stadt-
werke Rodgau 2021:  Bericht 
der Rödl & Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft über die Abschlussprü-
fung 2021 bei den Stadtwerken 
Rodgau.
8 Wirtschaftsplan der Stadtwer-
ke Rodgau für das Wirtschafts-
jahr 2023
9 Prüfung der Jahresabschlüsse 
2022 bis 2025 der Stadtwerke 
Rodgau, hier Bestellung der Ab-
schlussprüfer
10 Förderprogramm Wachstum 
und nachhaltige Erneuerung 
(Stadtumbau):  Entwurfspla-
nung Planungskonzept Platzfol-
ge Ludwig-Erhard-Platz
11 Förderantrag zur Erstellung 
einer Starkregengefahrenanaly-
se für die Stadt Rodgau
12 Förderantrag zur Erstellung 
eines Bodenschutzkonzeptes 
für die Stadt Rodgau
13 Richtlinie zur Förderung 
von Balkon-Solaranlagen in der 
Stadt Rodgau
14 Vereinbarung über die An-
nahme von Grünschnitt zur 
Verwertung an der Kompostie-
rungsanlage in Rodgau Duden-
hofen
hier:  Abschluss der Verein-
barung mit der Stadt Langen, 
vertreten durch den Magistrat, 
Südliche Ringstraße 80, 63225 
Langen
15 Höhe der Investitionsförde-
rung für Vereine 2024
16 4. Änderungssatzung zur Än-
derung der Wasserversorgungs-
satzung vom 11.Dezember 2006
17 9. Änderungssatzung zur 
Friedhofssatzung der Stadt 
Rodgau vom 01. April 2007
18 Maßnahmen des Investi-
tionsprogrammes des Bundes 
(KInvFG)
19 Tagesordnung der Stadtver-
ordnetenversammlung
20 Gegenseitige Unterrichtung
20.1 Wirtschaftsplan der Stadt-
werke Rodgau für das Wirt-
schaftsjahr 2023
Hier:  Stellungnahme Personal-
rat Stadtwerke und Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte zum 
Stellenplan 2023
20.2 Maßnahmen des Investi-
tionsprogrammes des Bundes 
(KInvFG)
Edgar Ott
Vorsitz

Einladung
Ich lade Sie zur öffentlichen 
Sitzung der Stadtverordne-
tenversammlung ein.
Sitzungstermin:	 M o n t a g , 
12.12.2022, 19:30 Uhr
Ort, Raum:	 Großer Saal 
des Bürgerhauses, Dudenhofen, 
Georg-August-Zinn-Straße 1, 
63110 Rodgau

Öffentliche Sitzung
1 Eröffnung der Sitzung
2 Tagesordnung der Stadtver-
ordnetenversammlung
3 Mitteilung durch den Vorsitz
4 Fragestunde
5 Mitteilungen des Magistrates
5.1 Umwelt- und Klimaschutz-
bericht 2021
5.2 Spielplatzentwicklungskon-
zept, hier:  Abschlussbericht
5.3 Wirtschaftsplan der Stadt-
werke Rodgau für das Wirt-
schaftsjahr 2023
Hier:  Stellungnahme Personal-
rat Stadtwerke und Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte zum 
Stellenplan 2023
5.4 Senioren-Weihnachtskar-
tenaktion
5.5 Maßnahmen des Investi-
tionsprogrammes des Bundes 
(KInvFG)
6 Beschlussfassung Tagesord-
nung Teil II
7 Bebauungsplan Dudenhofen 
Nr. 31 “Baugebiet Forsthausstra-
ße / Opelstraße“ Hier:   Städte-
baulicher Vertrag gemäß § 11 
BauGB
8 Bebauungsplan Dudenhofen 
Nr. 31 „Baugebiet Forsthaus-
straße / Opelstraße“ Hier:  A) 
Beschluss über die Stellungnah-
men aus der Beteiligung der Be-
hörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
und der Beteiligung der Öffent-
lichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
B) Satzungsbeschluss gem. § 10 
BauGB
9 Antrag der Kaspar Weiss 
GmbH & Co. KG auf Zulassung 
des bergrechtlichen Hauptbe-
triebsplanes für den Quarzsand- 
und -kiestagebaus; hier:  Stel-
lungnahme der Stadt Rodgau
10 Wahl zum Schöffen für das 
Ortsgericht Dudenhofen
11 Jahresabschluss der Stadt-
werke Rodgau 2021:  Bericht 
der Rödl & Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft über die Abschlussprü-
fung 2021 bei den Stadtwerken 
Rodgau.
12 Wirtschaftsplan der Stadt-
werke Rodgau für das Wirt-
schaftsjahr 2023
13 Prüfung der Jahresabschlüs-
se 2022 bis 2025 der Stadtwerke 
Rodgau, hier Bestellung der Ab-
schlussprüfer
14 Förderprogramm Wachstum 
und nachhaltige Erneuerung 
(Stadtumbau):  Entwurfspla-
nung Planungskonzept Platzfol-
ge Ludwig-Erhard-Platz
15 Förderantrag zur Erstellung 
einer Starkregengefahrenanaly-
se für die Stadt Rodgau
16 Förderantrag zur Erstellung 
eines Bodenschutzkonzeptes 
für die Stadt Rodgau
17 Richtlinie zur Förderung 
von Balkon-Solaranlagen in der 
Stadt Rodgau
18 Vereinbarung über die An-
nahme von Grünschnitt zur 
Verwertung an der Kompostie-
rungsanlage in Rodgau Duden-
hofen
hier:  Abschluss der Verein-
barung mit der Stadt Langen, 
vertreten durch den Magistrat, 
Südliche Ringstraße 80, 63225 
Langen
19 Höhe der Investitionsförde-
rung für Vereine 2024
20 4. Änderungssatzung zur Än-
derung der Wasserversorgungs-
satzung vom 11.Dezember 2006
21 9. Änderungssatzung zur 
Friedhofssatzung der Stadt 
Rodgau vom 01. April 2007
22 Maßnahmen des Investi-
tionsprogrammes des Bundes 
(KInvFG)
23 Antrag der CDU-Fraktion: 
Städteinitiative „Lebenswerte 
Städte durch angemessene Ge-
schwindigkeiten“

24 Einbringung des Entwurfs 
der Haushaltssatzung und 
des Haushaltsplans der Stadt 
Rodgau für das Haushaltsjahr 
2023 (einschließlich des Stel-
lenplans und weiterer Anlagen)
Jürgen Kaiser
Stadtverordnetenvorsteher

Das letzte Treffen für dieses 
Jahr findet am Mittwoch, 30. 
November, um 12 Uhr im 
Ristorante Il Capitano  Nieu-
wpoorter Straße, Dudenhofen 
statt.

MG Germania/Frauen
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Hegelstr. 5, Rodgau-Dudenhofen

Tel. 0 6106 / 29 08 00
www.MarmorStenger.de

Sicherlich haben Sie bereits von
CBD gehört. Das Buchstabenkürzel
steht für Cannabidiol und ist ein Inhalts-
stoff der Hanfpflanze. Cannabis (Hanf)
gilt als eine der ältesten Kulturpflanzen
in allen Hochkulturen dieser Erde. Lan-
ge verband man bei uns mit Cannabis
nur eins: Rauschzustände. Dafür ist der
Inhaltsstoff THC verantwortlich, einer
von mehr als 500 Inhaltsstoffen der
Pflanze. Anders als das „berühmt-be-
rüchtigte“ THC kann CBD aber keinen
Rausch auslösen. Vielmehr werden
CBD viele wohltuende und pflegende
Eigenschaften nachgesagt und es wird
in immer mehr Anwendungsbereichen
als natürliche Alternative eingesetzt.
Nun haben Wissenschaftler CBD

in hochdosierter Form, speziell für
beanspruchte Muskeln und Gelenke,
in ein kosmetisches Gel eingearbei-
tet. Das Besondere: Die Gele nutzen
neben der natürlichen Kraft des CBDs
auch die hilfreichen Eigenschaften von
Wärme und Kälte. Doch wann hilft
den Muskeln und Gelenken Wärme
und wann Kälte?

Wärme oder Kälte
– wann benutze ich was?
Grundsätzlich hat sich bei chroni-

schen Beschwerden oder bei Verspan-
nungenWärme bewährt. Sieweitet die
Blutgefäße, dadurch wird die Durch-
blutung angeregt und das Gewebe

besser mit Sauerstoff und Nährstoffen
versorgt. Bei akuten Beschwerden ist
Kälte die richtige Wahl: Sie fährt die
Durchblutung herunter – ein wert-
voller Effekt etwa bei Schwellungen
in den Beinen. Auch können durch
Kälte Entzündungen abgeschwächt
und Schmerzen gelindert werden.
Cannaren und Cannaxil

– hochdosierte CBD
Muskel- und Gelenkgele
Cannaren, das Gel in der roten

Tube, enthält neben hochdosiertem
CBD (600 mg) zusätzlich Campher
und hat dadurch in Verbindung mit
sanftem Einmassieren wohltuende wär-
mende Eigenschaften.
Cannaxil, das Gel in der blauen

Tube, enthält neben hochdosiertem
CBD (600 mg) auch Menthol und
hat somit einen angenehm kühlenden
Effekt – perfekt zur Aktivierung vor
anstrengenden Aktivitäten oder zwi-
schendurch als Abkühlung für bean-
spruchte Muskel- und Gelenkpartien.

Anwender sind begeistert
Im Rahmen eines Produkttests wur-

den die CBDMuskel- und Gelenkgele
Cannaren und Cannaxil von 95 %
der Anwender und Anwenderinnen
mit Gut oder Sehr Gut bewertet.
Erfahren Sie mehr unter:
www.cannaren-cannaxil.de

CBD: Das Supertalent aus der
Hanfpflanze im Einsatz für

Muskeln und Gelenke

ANZEIGE

Die Angebote sind von Donnerstag bis Mittwoch gültig.

Angebote
KOTELETTWOCHE:

NATUR - PROVENCE - PANIERT
FLEISCHWURST

AUFSCHNITT

Diese Woche schlachten wir:
Schweine von  Bauer Keller, Hainhausen,
 Bauer Sauerwein, Schaafheim

Achtung
in KW37 anders 

wie sonst

Nieder-Roden (RZ) Ritter Rost 
steht am Samstag, 3. Dezember 
,um 16 Uhr im Bürgerhaus Nie-
der-Roden auf der Bühne. Das 
Musical für Kinder ab 5 Jahren 
wird mit Pause gespielt und 
dauert ca. 2 Stunden. Bereits 
um 15 Uhr bietet das Mütter-
zentrum ein Theatercafé an.  

König Bleifuß der Verborgene 
fordert seine Ritter auf, in die-
sem Jahr mit gutem Beispiel 
voran zu gehen und auf ihren 
Burgen vorbildliche Weihnach-

ten zu veranstalten. „Was meint 
er bloß damit?“ fragen sich das 
Burgfräulein Bö,  Koks der Feu-
erdrache und auch unser Held, 
der Ritter Rost. 
Gitta Rost, Röstis Tante, kommt 
unangemeldet zu Besuch und 
hat ganz klare Vorstellungen, 
was vorbildlich zu bedeuten 
hat: „Kein Kleinkram“, sondern 
ein Riesenbaum, ganz viele Ge-
schenke, „richtig dicke Dinger“ 
und viele, viele Gäste!  Kurz ge-
sagt die tollste, größte und be-
eindruckendste  im Land.  Bö 

und Koks haben viel zu tun, um 
alles wirklich fertig zu stellen, 
denn Ritter Rost ist wie immer 
keine wirkliche Hilfe...
Eintrittskarten im Vorverkauf 
für 7 Euro sind in der Agentur 
für Kultur, Sport und Ehrenamt 
in der Alten Apotheke, Schwes-
ternstraße 10, 63110 Rodgau-Jü-
gesheim  erhältlich sowie im 
Internet unter www.frankfurt-
ticket.de. 
Restkarten können an der  Ta-
geskasse ab 15 Uhr erworben 
werden. 

Ritter Rost feiert Weihnachten: Musical für Kinder                                          
ab 5 Jahren in Nieder-Roden

Rodgau (LPR) Bei dem „Duden-
höfer Gespräch“ in den Räu-
men der Rodgauer Baustoffwer-
ke tauschten sich der Chefarzt 
und Bäckermeister Sascha 
Schäfer über Gefäßerkrankun-
gen an den Beinen aus. Schäfer, 
der viele Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen beschäftigt, die 
ihre Arbeit stehend verrichten, 
lud den Experten zu einem In-
formationsbesuch ein. Prof. Dr. 
Dr. Donas wird sich im Dezem-
ber „vor Ort“ in den Backstu-
ben informieren und Gesprä-
che führen.
Prof. Dr. Dr. Konstantinos Do-
nas (im Bild links), der überre-
gional bekannte Facharzt für 
Gefäßchirurgie und Phlebolo-
gie mit Schwerpunkt der Be-
handlung, die minimal invasi-

ven Techniken bei komplexen 
arteriellen Gefäßerkrankun-
gen, ist Chefarzt der Asklepios 
Kliniken für Gefäß- und endo-
vaskuläre Chirurgie in Langen 
und Seligenstadt.
Für Termine in der Sprechstun-
de Langen ist das Sekretariat 
unter 06103 912 61463 (k.stein-
le@asklepios.com) zu errei-
chen. In der Asklepios Klinik 
Seligenstadt ist es die zvb.seli-
genstadt@asklepios.com oder 
ZVB 06182 838318.
Eine weitere Informationsver-
anstaltung für Interessierte ist 
für den 7. Dezember um 18 
Uhr in der „Ratsstube“ im Rat-
haus in Dietzenbach vorgese-
hen. Anmeldungen dazu über 
k.steinle@asklepios.com.
(Foto: LPR)

Professor kommt zum Infobesuch 

Rodgau (RZ) Bei einer Feier-
stunde in der Vereinsgaststätte 
„Tresor“ konnten vier Sportler 
im Kreise ihrer Kameradinnen 
und Kameraden besonders ge-
ehrt werden. Marcus Hilles-
heim, Werner Zulauf, Dietmar 
Grimm und Patrizia Rückert 
waren von Anfang der Abtei-
lung dabei und sind es heute 
noch.
Im Beisein vom Vorsitzenden 
des Hessischen Behinderten-
sportverbandes Heinz Wag-
ner, dem Sportkreisvorsitzen-
den  Jörg Wagner, vom Verein 
Gemeinsam mit Behinderten 
Tanja Jakoby und Daniel Zang 
sowie Vorstandsmitglieder 
vom JSK Lothar Mark, Angeli-
ka Stark, Albert Frühwacht und 
Annemarie Jonas konnte auch 
Angelika Stark eine Ehrung des 
Behindertensportverbandes 

für ihre langjährige qualifizier-
te Trainertätigkeit in Empfang 
nehmen.
Der Dank galt auch Wilma und 

Heiner Hillesheim und Anne-
marie Jonas, die ebenfalls von 
Anfang an bei der Betreuung 
dabei sind. � (Foto: JSK)

Ehrungen für Teilnahme an                                             
30 Jahren Behindertensport

Dudenhofen (RZ) Die Weih-
nachtsfeier des Wanderclub 
Edelweiß findet am am 2. 
Dezember ab 18 Uhr im Ver-

einshaus an der Gänsbrüh 
statt. Die Kochgruppe des Ver-
eins wird mit einem Abendim-
biss die Mitglieder bewirten. 

um Anmeldung mit Angabe 
der Personenzahl bis spätestens 
zum 26. November bei Werner 
Freckmann (Tel. 2909090).

Weihnachtsfeier des Wanderclubs Edelweiß 

Der Jahrgang 1940 Nieder-Ro-
den trifft sich mit Partner am 
Freitag, 2. Dezember, um 12.30 
im Gasthaus „Olympia“ zum 
Jahresabschluss. Bitte anmel-
den bei Dieter, Tel. 71141 oder 
Dorika, Tel. 76317.

Jahrgang 1940               
Nieder-Roden

Traueranzeigen

Beratung und Auskünfte:
Telefon 0 61 06/2 69 97-0
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 Kirchengemeinden
 in Rodgau

Kath. Pfarrgemeinde 
Nieder-Roden

Gottesdienste
Freitag, 25. November
16.00 Uhr: Andacht in der Seni-
orenresidenz
Samstag, 26. November 
18.00 Uhr: Vorabendmesse in 
Hl. Kreuz
Sonntag, 27. November 
10.30 Uhr: Eucharistiefeier in St. 
Matthias – Begegnungsgottes-
dienst mit allen Hauptamtlichen 
der Pfarreien Nieder-Roden und 
Jügesheim
Montag, 28. November 
17.20 Uhr: Rosenkranz
Dienstag, 29. November 
8.20 Uhr: Rosenkranz
9.00 Uhr: Eucharistiefeier 
Donnerstag, 1. Dezember 
9.00 Uhr: Eucharistiefeier in Hl. 
Kreuz
Samstag, 3. Dezember
18.00 Uhr: Vorabendmesse in 
Hl. Kreuz
Sonntag, 4. Dezember 
10.30 Uhr: Eucharistiefeier in St. 
Matthias 
Begegnungsgottesdienst
Am Sonntag, den 27. Novem-
ber findet um 10.30 Uhr in der 
St. Matthias-Kirche ein Begeg-
nungsgottesdienst mit allen 
Hauptamtlichen der Pfarreien 
Nieder-Roden und Jügesheim 
statt. Anschließend ein Kennen-
lerntreffen im Pfarrheim St. Mat-
thias, Schulstraße 31. Hierzu la-
den wir alle Gemeindemitglieder 
herzlich ein.

Kath. Pfarrgemeinde 
Jügesheim/Dudenhofen

Freitag, 25. November
16:00 Probe Krippenspiel in St. 
Nikolaus
19:30 Abendmesse mit Friedens-
gebet in St. Nikolaus
Samstag, 26. November 
9:00 Kirchenputz in St. Nikolaus
18:30 Sonntagvorabendmesse in 
St. Nikolaus
Sonntag, 27. November 
10:30 Hochamt in St. Nikolaus 
18:00 Sonntagabendmesse in St. 
Marien
Montag, 28. November 
19:30 Wortgottesdienst mit 
Kommunionfeier in St. Nikolaus
Mittwoch, 30. November  
19:30 Abendmesse in St. Niko-
laus
Donnerstag, 1. Dezember 
18:30 Gebetsinitiative „Schritt 
für Schritt“ in St. Nikolaus
Freitag, 2. Dezember  
Miteinander Teilen – Gemein-
sam Handeln, Kollekte: Guate-
mala
19:30 Abendmesse in St. Niko-
laus

Ev. Kirchengemeinde 
Nieder-Roden

Gottesdienst
Herzliche Einladung zum Got-
tesdienst zum 1. Advent am 
Sonntag,  27. November, um 10 
Uhr im evangelischen Gemein-
dehaus am Puiseauxplatz. Der 
Gottesdienst wird von Pfarrer 
Gerd Schröder-Lenz gehalten.

Ev. Emmausgemeinde 
Jügesheim
 
Freitag, 25. November
15.30 Uhr: Adventsgeschichten 
und Singen für Kinder ab Ki-
ta-Alter

Samstag, 26.November
10.00 bis 13.00 Uhr: Adventsbas-
teln für  Grundschulkinder 
Sonntag, 27. November
10.00 Uhr: Familiengottesdienst, 
Gestaltung: Pfarrerin Sabine 
Beyer und Team, Kollekte für die 
Gemeinde: Kindergottesdienste 
und  Kinderprojekte, anschlie-
ßend Kirchcafé 
Montag, 28. November
10.30 Uhr: Qi Gong
20.00 Uhr: Probe: Emmaus-Chor
Dienstag, 29. November
16.00 Uhr: Konfistunde
Mittwoch, 30. November
15.30 Uhr: Sitzgymnastik für Se-
nioren, Gruppe 1
16.30 Uhr: Sitzgymnastik für Se-
nioren, Gruppe 2
18.00 Uhr: Fit durch alle Jahres-
zeiten
Donnerstag, 1. Dezember
9.30 Uhr: Krabbelgrupe für die 
Kleinsten
19.00 Uhr: Treffpunkt Bibelsalon 
mit Dr. Manuela Baumgart und 
Roland Schmachtl
Viel Neues auf der Homepage: 
www.emmaus-juegesheim.de

Ev. Kirchengemeinde 
Dudenhofen                                    

Sonntag, 27. November	
10.00 Uhr: Gottesdienst zum 1. 
Advent mit Verabschiedung Vi-
kar Dennis Klose 	 P f a r r e r i n 
Christina Koch
Montag, 28. Oktober
18 – 20 Uhr: Posaunenchor Jahn-
str. 24, 63500 Seligenstadt
19.30 – 21 Uhr:	 Kirchenchor
Dienstag, 29. November	
18.15  – 20 Uhr: Cantus Novus 
Gemeindehaus 
Bücherei ist, dienstags von 16 
– 19 Uhr und donnerstags von 
15.30 – 18 Uhr, geöffnet. 
Pfarrbüro
Kirchstraße 3, Tel. 62497-0. 
Büro-Öffnungszeiten: montags, 
dienstags, donnerstags von 10 
bis 12 Uhr und mittwochs von 
16 bis 18 Uhr. Freitags bleibt das 
Pfarrbüro geschlossen.
				  
Pfarrgruppe Hainhau-
sen Weiskirchen	

Samstag, 26. November	
8.00 Uhr: Wk Hl. Messe 		
10.00 Uhr Wk Krippenspielpro-
be im Jugendheim			
15.00 Uhr: Wk Beichtgelegen-
heit				  
17.00 Uhr: Wk Rosenkranzgebet 
für die Bischöfe			 
Sonntag, 27.November
9.00 Uhr: Hh Gottesdienst der 
kroatischen Mission		
9.30 Uhr: Wk Amt für beide Ge-
meinden				 
anschl. 	 Wk Eucharistische An-
betung bis 18 Uhr 		
10.30-11.30 Uhr: Hh Die Kirche 
ist für das stille, persönliche Ge-
bet geöffnet			 
15.00 Uhr: Wk Barmherzigkeits-
rosenkranz			 
17.00 Uhr: Wk Rosenkranzgebet	
Montag, 28. November		
15-18 Uhr: Wk Eucharistische 
Anbetung	
15.00 Uhr: Wk Barmherzigkeits-
rosenkranz			 
17.00 Uhr: Wk Rosenkranzgebet	
18.00 Uhr: Wk Hl. Messe		
Dienstag, 29.November
8.00 Uhr: Wk Hl. Messe		
anschl.	 Wk Eucharistische An-
betung bis 18.00 Uhr 		
15.00 Uhr: Wk Barmherzigkeits-
rosenkranz			 

17.00 Uhr: Wk Rosenkranzgebet 
für alle alten und kranken Men-
schen unserer Pfarrgemeinde 
sowie für die Bewohner im Haus 
Julia				  
18-20 Uhr: Hh Gebet für die 
Priester				  
19.30 Uhr: Wk Gebetskreis im 
Jugendheim			 
Mittwoch, 30.November 
8.00 Uhr: Wk Hl. Messe		
15-19 Uhr: Hh Eucharistische 
Anbetung			 
15.00 Uhr: Hh Barmherzigkeits-
rosenkranz			 
15.30 Uhr: Ek Erstkommunio-
nunterricht im Jugendheim	
17.00 Uhr:  Wk Rosenkranzge-
bet				  
anschl.-.18.30 Uhr: Wk Beichtge-
legenheit für Kurzbeichten		
Donnerstag, 1. Dezember	
15-18 Uhr: Wk Eucharistische 
Anbetung			 
15.00 Uhr: Wk Barmherzigkeits-
rosenkranz			 
17.00 Uhr: Wk Rosenkranzgebet	
anschl. Wk Hl. Messe		
anschl. Wk Eucharistische Anbe-
tung bis 20.30 Uhr		
		
Ev. Trinitatisgemeinde 
Rodgau - Rembrücken

Freitag,25. November
15.00 Uhr: Krippenspielprobe in 
der Gustav-Adolf-Kirche 
Sonntag, 27.November 
10.00 Uhr: Gottesdienst  in der 
Gustav-Adolf-Kirche 
Donnerstag, 1. Dezember
15.30 Uhr: Konfirmandenunter-
richt in der Gustav-Adolf-Kirche
Freitag, 2. Dezember
15.00 Uhr: Krippenspielprobe in 
der Gustav-Adolf-Kirche 
Sonntag, 4. Dezember
10.00 Uhr: Festgottesdienst 
25-jähriges Pfarrerjubiläum in 
der Gustav-Adolf-Kirche  
Gemeindebüro
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 
2-4,63110 Rodgau-Weiskir-
chen, 
Frau Lemper, Tel.: 8602 – 11
Öffnungszeiten: Montag und 
Mittwoch 10 – 12 Uhr, Diens-
tag und Donnerstag 15 – 17.30 
Uhr.

Weiskirchen (RZ) Die Advents-
zeit ist als Zeit der Hoffnung 
und des Wartens auf den Erlö-
ser, der an Weihnachten gebo-
ren wird, bekannt. Doch wie 
sieht es in unseren Tagen aus? 
Politiker stimmen auf schwie-
rige Zeiten ein. Manche spü-
ren sie schon täglich und die 
aktuellen Nachrichten machen 
die Sorgen über die nächste Zu-
kunft noch stärker. Woher soll 
in diesem Advent Hoffnung 
leuchten? 

Sie sind herzlich eingeladen, 
sich auf Quellen der Hoffnung 
und auf Hoffnungsschimmer 
im Alltag zu besinnen und sich 
darin bestärken zu lassen.
Die Nachmittage finden am 30. 
November und 1. Dezember 
statt. Sie beginnen jeweils um 
14.00 Uhr mit einer themati-
schen Einstimmung. Danach 
werden Kaffee und Kuchen, 
Beichtgelegenheit, Lichterro-
senkranz, Meditation, Singen, 
Stille Zeit in der Kapelle und 

Advents- und Weihnachtsba-
sar angeboten. Abschuss ist um 
17.00 Uhr mit einer Heiligen 
Messe.
Veranstaltungsort ist das 
Schönstatt-Zentrum Weis-
kirchen, Pommernstraße 13, 
Weiskirchen. Der Tagungsbei-
trag (incl. Kaffee und Kuchen) 
beträgt 8,50 Euro. Anmeldung 
bitte bis 28. November beim 
Schönstatt-Zentrum unter 
Tel. 16927 oder per E-Mail an: 
info@schoenstatt-mainz.de.

Besinnungsnachmittage im Advent

Jügesheim (RZ) Die Kolpingsfa-
milie Jügesheim beteiligt sich 
am Adventsbummel in der 
Ortsmitte Jügesheims. Am 26. 
und 27. November werden in 
der Hütte vor dem Haus der Be-
gegnung wieder leckere Kartof-
felpfannkuchen mit Apfelmus 
oder Lachscreme angeboten 
sowie Glühwein, Heidelbeer-

wein und Kinderpunsch. Am 
Sonntag, den 27. November (1. 
Advent) ist im Foyer des Haus 
der Begegnung in der Zeit von 
10 bis 18 Uhr der Adventsbasar. 
Hier werden vorweihnachtliche 
Gestecke, die bekannten Giese-
mer Nikoläuse, hausgemachte 
Marmelade und die gemischten 
Gebäckteller angeboten. Der Er-

lös dieser beiden Tage wird an 
soziale Projekte der Kolpingsfa-
milie und des DV-Mainz weiter-
gegeben.
Des Weiteren bietet die KF beim 
Gemeindekaffee der Kath. Pfar-
rei St. Nikolaus am 1. Advent 
zum Mittagessen wieder die le-
ckeren Kartoffelpuffer mit Ap-
felmus oder Lachscreme an.

Adventsbummel – Kolping backt und bastelt 
für soziale Projekte

Rodgau (RZ) Wenn die Tage 
wieder kürzer werden, der ers-
te Schnee fällt, Kinder munter 
vom heiligen Nikolaus singen 
und sonntags in der Familie 
Plätzchen backen, dann steht 
bald Weihnachten vor der Tür. 
Damit auch Seniorinnen und 
Senioren zu Hause auf den fest-
lichen Geschmack kommen, 
hält der Menüservice der Jo-
hanniter im Regionalverband 
Offenbach einige Weihnachts-
klassiker bereit. Die Johanniter 
liefern beispielsweise geschnit-
tene Gänsebrust in herzhafter 
Apfel-Preiselbeer-Soße mit Rot-
kohl und Speckklößchen warm 

zum Fest der Liebe. 
Um an den Feiertagen flexib-
ler zu sein, kann das persönli-
che Weihnachtssortiment mit 
beispielsweise der klassischen 
Entenkeule in Bratensoße mit 
Rotkohl und Kartoffelklößen, 
Festtagsbraten vom Rind in 
Burgundersoße mit Pflaumen, 
grünen Bohnen und Salzkar-
toffeln oder Kap-Seehecht 
in feiner Honig-Senf-Soße 
Frühlingsgemüse und Kartof-
fel-Senf-Stampf auch tiefge-
kühlt bestellt werden. Optional 
dazu bieten die Johanniter ein 
vegetarisches Festtagsmenü so-
wie Salate und Desserts. 

So lange der Vorrat reicht kön-
nen Kunden und Interessenten 
bis zum Jahresende zusätzlich 
zum regulärem Speiseplan 
diese weihnachtlichen Fest-
tagsmenüs ordern. „Wir liefern 
das bestellte Essen bis an die 
Haustür. So können es sich un-
sere Senioren gut gehen lassen 
und ohne großen Aufwand ein 
leckeres Weihnachtsmenü ge-
nießen“, bemerkt Nicole Glaser 
von den Johannitern im Regio-
nalverband Offenbach. 
Die Menüs können ab sofort te-
lefonisch unter 06106 8710-65 
beim Menüservice der Johanni-
ter bestellt werden.

Köstliches zur Weihnachtszeit
Der Menüservice der Johanniter liefert Festtagsmenüs

Jügesheim (RZ) Seit vielen Jah-
ren laden das Team der katho-
lischen öffentlichen Bücherei 
und die Gemeinde zum Ge-
meinde-Cafe und zur Buchaus-
stellung ins Haus der Begeg-
nung ein.
Am 1. Adventsonntag, 27. No-
vember, können die Besucher 
ab 9.30 Uhr im Gemeinde-Cafe 
schmackhaften Kuchen genie-
ßen. Der Erlös wird für die An-
bringung des Gickels auf dem 
Kirchenturm gespendet.
Ab 11.30 Uhr bietet die Kol-
pingsfamilie Reibekuchen mit 
Apfelmus und Lachssoße zu-
gunsten der eingenen Sozial-
projekte an.
In aller Ruhe können bis 14 
Uhr die Bücherangesehen wer-
den. Zeitgleich gibt es einen 
Bücherflohmarkt.

Buchausstellung 
und Café

Rodgau (RZ) Der Vorsitzende 
des Musikvereins Großwall-
stadt, Markus Völker, (links ) 
freute sich über eine Spende 
vom Förderkreis Dudenhofen.
Rodgaus Ehrenbürger Paul 
Scherer, der auch Vorstands-
mitglied im Förderkreis Du-
denhofen ist, bedankte sich für 

die bewährte Zusammenarbeit 
mit dem Musikverein bei Ver-
anstaltungen des Förderkreises.
Er hoffe auch in Zukunft auf 
ein gutes Miteinander mit den 
Musikerinnen und Musiker aus 
Unterfranken, sagte der lang-
jährige Rodgauer Bürgermeis-
ter.�  (Foto: Förderkreis)

Ehrenbürger                  
überreicht Spende

Rodgau(RZ) Zu einem Kaffee-
nachmittag mit Modenschau 
treffen sich die Mitglieder  des 
Landfrauenvereins am Diens-
tag, 29.November, um 14,30 
Uhr im Foyer des Bürgerhauses.
Jeder Besucher sollte  eige-
nes Kaffeegedeck mitbringen. 
Gäste sind willkommen , Kos-
tenbeitrag  5,00 Euro.  Bitte 
anmelden bei Siglinde Müller 
06106-23678 oder CH. Baum, 
Tel. 2043  

Landfrauen                        
Dudenhofen

Langen (RZ) Mit einem äußerst 
kompetenten Team steht die 
Abteilung Geburtshilfe in der 
Asklepios Klinik Langen rund 
um die Uhr den Müttern und 
Säuglingen zur Verfügung.
Der Fachbereich unter Leitung 
von Chefarzt Dr. Eckart Krapfl 
besteht aus Fach-Ärzt*innen 
und Hebammen, die über jah-
relange Erfahrung auf dem Ge-
biet der Geburtshilfe verfügen. 
Bei einem Infoabend am Mitt-
woch, 7. Dezember 2022, um 
18 Uhr in der Asklepios Klinik 
Langen können sich werdende 
Mütter und Väter ausführlich 
von den Expert*innen infor-
mieren lassen. 
Eine Anmeldung ist erforder-
lich unter Tel. 06103 91261507 
oder gyn.langen@asklepios.
com.

Geburtshilfe-                 
Infoabend

www.rheinmainverlag.de
Ihre

Onlinezeitung
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· Draht- und Gitterzäune
· Schiebetore · Drehkreuze
· Schranken · Türen · Pfosten
· Sicherheitszäune · Tore
· Mobile Bauzäune · Alu-Zäune
· sämtliche Drahtgeflechte
· Alu-Toranlagen · Gabionen
· auch Montagen
· auch Privatverkauf

Zäune · Gitter · tore
Draht-Weissbäcker KG
Steinstr. 46-48, 64807 Dieburg
Tel. (06071) 98810
Fax (06071) 5161

www.draht-weissbaecker.de
E-Mail: draht@weissbaecker.de

90 km Draht und Gitter
1900 Türen und Tore am Lager

Eigentlich hat Radio das ganze Jahr
über Saison.Wenn aber die Tage immer
kürzer und die Nächte wieder kühler
werden, dann ist das Radio wie ein
modernes Lagerfeuer. Es ist ein treuer
Begleiter und erzählt Geschichten. Die
Geschichten können wahr oder ausge-
dacht sein; sie können von Sport, Mu-
sik oder Wirtschaft handeln; sie laden
immer zum Mitlachen, Miterleben und
Mitfühlen ein.

DAB+ ist die neue
Generation Radio

Wenn Sie Ihr „Radio-Lagerfeuer“
einschalten, stellen Sie sicher, dass
Sie digitales DAB+ Radio hören.
DAB+ ist der Nachfolger von UKW,
voll digital und dennoch unabhängig
vom Internet. Die Bedienung ist leicht
und komfortabel. Mit einem DAB+
Radio stehen in Deutschland über
300 Sender zur Verfügung, regional
bis zu 80, bundesweit gibt es 29 Pro-
gramme. Entdecken Sie spannende
neue Sender, die UKW nicht bietet.

Das Beste: Alle DAB+ Radios haben
UKW inklusive. Überzeugen Sie sich
von den Vorteilen und entscheiden
Sie sich für ein DAB+ Radio. Alle Infos
unter www.dabplus.de.

Geräte bereits ab 30 Euro
Gönnen Sie sich und Ihren Liebsten

ein DAB+ Radio! DAB+ Radios sind zu-
kunftssicher. Im Auto ist DAB+ z. B. be-
reits serienmäßig. Für zu Hause gibt es
Geräte ab 30 Euro. Wechseln Sie jetzt
auf digitales Radio. Die perfekte Aus-
wahl finden Sie aufwww.dabplus.store.

Herbstzeit ist Radiozeit
Jetzt mit DAB+ genießen

ANZEIGE

Trapezbleche 1. Wahl + Sonder-
posten aus eigener Produktion,
TOP-Preise, cm-genau, 98646
Eishausen, Straße in der Neu-
stadt 107, bundesweite Liefe-
rung!  03685-409140,
5% online Rabatt sichern
www.dachbleche24.de

Wir kaufenWohnmobile+Wohnwagen
Tel. 03944/36160, www.wm-aw.de Fa.

Automarkt

Kontakte

JETZT NEU
DAB+ IN HESSEN!

Dudenhofen (RZ) Nach drei 
Jahren Pause veranstalte der 
TSV Dudenhofen wieder seinen 
Ehrennachmittag. Zu diesem 
wurden aus den Jahren 2020, 
2021 und 2022 alle Jubilare, die 
eine 25-, 40-, 50-, 60, 65- und 
70-jährige Mitgliedschaft inne-
hatten, geehrt. So kamen stolze 
3.780 Jahre Vereinszugehörig-
keit bei 93 zu ehrenden Mitglie-
dern zusammen. 
Im Einzelnen wurden folgende 
Jubilare geehrt: 25 Jahre Mit-
gliedschaft:  Pascal Depireux, 
Simon Döbert, Martin Dub-
berstein, Madlen Eder, Sarah 
Eder, Uli Eder, Gabriele Frost, 
Gerd-Rainer Frost, Johannes 
Kloos, Heike Kratz, Ulrike Krau-
ße, Henning Martiny, Mailin 
Meirich, Annelie Oehl, Lau-
ra Oehl, Rüdiger Oehl, Jürgen 
Pfaff, Bernhard Pfeifer, Kirsten 
Schadow, Hans-Jürgen Schaefer, 
Gab-riele Schier-Löber, Inge-Ca-

trin Schmidts, Janina Schwabe, 
Christopher Seib, Mona Seib, 
Christopher Sommer, Joachim 
Sommer, Alexandra Stefanides, 
Kerstin Stenger, Erik Stenger, 
Harald Vögtle, Tim Vollrath, 
Stephanie Weimer, Carola Wen-
del, Barbara Wischer, Florian 
Wischer, Ozan Yilmaz.
40 Jahre Mitgliedschaft: Chris-
tina Abröll, Simone Freund, 
Andreas Groß, Rainer Horle-
bein, Jennifer Keck, Silvia Keck, 
Tamara Keck, Joachim Klöfers, 
Karin Koepke, Jens Kohl, Al-
bert Korom, Jürgen Kratz, Hei-
ke Nenner-Paul, Gisela Peisker, 
Adelheid Schwardtmann, Malte 
Siepmann, Maren Siep-mann, 
Doris Siepmann, Yvonne Wag-
ner, Andreas Werner, Willibald 
Wolf.
50 Jahre Mitgliedschaft: Silvia 
Ebert-Prinz, Roland Eisenhut, 
Anja Glab, Stefan Hautschek, 
Martina Heller, Heiner Hilles-

heim, Marcus Hillesheim, Wil-
ma Hillesheim, Sonja Kämme-
rer, Karl-Heinz Keck, Thorsten 
Klein, Helga Klein, Manfred 
Kratz, Karl-Heinz Kühnle, Wolf-
gang Resch, Martina Schwabe, 
Michael Seibel, Toni Wagner.
60 Jahre Mitgliedschlaft: Bernd 
Fuchs, Alfred Geppert, Fried-
rich Groos, Beate Hartmann, 
Peter Kratz, Alfred Kraus, Dieter 
Nenner.
65 Jahre Mitgliedschaft: Hein-
rich-Karl Göbel, Günter Klein, 
Heinz Schnur.
70 Jahre Mitgliedschaft: Chris-
ta Eisenhut, Gerhard Klein, 
Johann Klein, Albert Reining, 
Ingrid Wal-ter.
75 Jahre Mitgliedschaft: Ernst 
Ludwig Klein, Heinz Klein.
Ehrenmitglieder: Heiner Hilles-
heim, Albert Reining, Rüdiger 
Vogel.
Ehrenpräsidenten: Gerhard 
Klein, Johann Klein.

3.780 Jahre TSV Dudenhofen
Verein veranstaltet Ehrennachmittag 

Einige der geehrten Mitglieder des TSV Dudenhofen. � (Foto: TSV)

Nieder-Roden (RZ) Die Kar-
nevalisten der Turngemeinde 
Nieder-Roden sind in die 5. 
Jahreszeit gestartet und damit 
auch in die Vorbereitungen der 
Veranstaltungen im kommen-
den Jahr eingetreten.
Am Freitag, 27. Januar, findet 
erstmalig die TG-Partysitzung 
,,RambaZamba“ im Bürger-
haus Nieder-Roden statt. Ab 
20.11 Uhr sorgen verschie-
dene Tanzgruppen mit Gar-
de- und Showtänzen, Inter-
aktionen und DJ-Musik für 

Partystimmung. Einlass der 
Veranstaltung ist um 19.11 
Uhr ab 18 Jahren. Der Ein-
trittspreis liegt bei 13,00€. Kar-
tenbestellung unter: https://
www.eventbrite.de/e/ramba-
zamba-die-party-sitzung-ti-
ts-468270227857?aff=ebdssb-
destsearch&keep_tld=1
Die Gala-Sitzung findet dann 
am Samstag, 28. Januar,  um 
19.49 Uhr traditionell mit Elfer-
rat, Büttenreden, Comedynum-
mern, Gardetanz, Showtänze 
und Männerballett statt. Nach 

dem großen Finale spielt im 
Saal die Liveband Hits zum 
Tanzen und im Foyer sorgt der 
DJ bei der Aftershowparty an 
der Bar für heitere Stimmung 
bis in die späten Stunden.
Kartenreservierung unter: sit-
zung@tgniederroden.de
Kartenvorverkauf und Abhol-
termine in der Rodaustrom 
Sportarena Nieder-Roden: 
Samstag 10. Dezember – 16 – 17 
Uhr, Samstag 14. Januar – 16  – 
17 Uhr, Sonntag 22. Januar – 15 
– 16 Uhr.

Fastnachtssitzungen der Turngemeinde Nieder-Roden

Rodgau (RZ) Die Ordnungspo-
lizei startet in den nächsten Ta-
gen die Aktion „Sicher mit dem 
Rad zur Schule“. Für die Aktion 
werden an den weiterführen-
den Schulen Flyer verteilt, die 
Eltern unter anderem auf die 
Notwendigkeit von gut sicht-
barer Kleidung und einem ver-
kehrssicheren Fahrrad weisen. 
Zudem lädt die Ordnungs-
behörde Schülerinnen und 
Schüler der 4.-8. Klassen in 
diesem Flyer zu einem Ge-

winnspiel ein. Bei Kontrollen 
der Ordnungspolizei erhalten 
die Teilnehmenden für ein 
verkehrssicheres Fahrrad einen 
lächelnden Aufkleber. Sind 5 
Aufkleber gesammelt, nehmen 
die Schülerinnen und Schü-
ler beim nächsten städtischen 
Kinderfest an einer Verlosung 
teil. Im Flyer finden Eltern 
auch einen QR-Code, der auf 
die Website der Stadt führt. 
Hier sind die offiziellen Schul-
wege der Grund- und weiter-

führenden Schulen zu finden. 
Zudem gibt es einen Hinweis 
auf Parkmöglichkeiten rund 
um die Schule, wenn das Kind 
wirklich einmal mit dem Auto 
zur Schule gebracht werden 
muss. 
Dieses Angebot macht es hof-
fentlich noch leichter, auf die 
sogenannten Elterntaxis zu 
verzichten und damit ein zu-
sätzliches Gefahrenpotenzial 
für die Schulkinder zu vermei-
den.

Sicher mit dem Rad zur Schule

Rodgau (RZ) Der jüdische Ka-
lender birgt manch Unbekann-
tes. Sowohl die Feiertage, als 
auch der 13. Monat sind nicht 
jedem bekannt und werden an 
diesem Abend erklärt. Auch 
wird die Bedeutung der Feiern 
besprochen und wie heute Ju-
den ihre Religion und Traditi-
onen leben. Der Kurs findet am 
10. Dezember von 18 – 20:30 
Uhr in der Synagoge Weiskir-
chen, Hauptstraße 57, statt und 
kostet 13 Euro. Bitte beachten: 
In der Synagoge Weiskirchen 
gibt es keine Toiletten. Anmel-
dung unter www.vhs-rodgau.
de oder an die vhs Rodgau, 
Hintergasse 15. Infos: 693-1225 
oder -1231.

vhs-Kurs:                             
Jüdische Welt
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Fachkundige Ratgeber in Recht und Steuer empfehlen sich
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Dipl.-Verwaltungswirt . Rentenberater . Rechtsbeistand

RA IMUND

Gärtnerweg 6 . 63128 Dietzenbach
Telefon 0 60 74 / 81 24 80
E-Mail buero@rb-wolf.com

Tätigkeitsschwerpunkte: gesetzl. Renten-, Kranken-, Pflege-
und Unfallversicherung; Schwerbehindertenrecht, Versor-
gungsausgleich; betriebliche und berufsständige Altersversor-
gung, Beamtenversorgung; private Personenversicherungen

kanzlei@rb-wolf.com

Rödermark/Langen. Die erfahrene Steuerkanzlei Rumpf in 
Rödermark und Langen steht Ihnen jederzeit gerne mit Rat 
und Tat zur Seite. Ihr Ziel ist es, den Kunden den bestmög-
lichen Service rund um die Themen Steuerberatung, Rech-
nungswesen, Lohn  und Jahresabschluss zu gewährleisten. 
In den Büros der Steuerkanzlei in Rödermark und Langen 
garantiert man eine kurze Bearbeitungszeit, einen hohen 
Qualitätsstandard sowie eine schnelle Auskunft über den zu 
erwartenden Preis und den Zeitaufwand. Nach Fertigstel-
lung steht die Arbeit den angeforderten Stellen, wie Banken 
oder Finanzämtern, zur Verfügung. Durch ständige Fortbil-

dungsmaßnahmen bleibt das Team der Steuerkanzlei Rumpf 
in Rödermark und in Langen immer auf dem neuesten Stand 
im Bereich der steuerrechtlichen Änderungen. Des Weiteren 
wird den Mandanten zugesichert, dass die Experten sich lau-
fend über die aktuellen Entwicklungen und Rechtsprechun-
gen informieren und bei Bedarf sofort entsprechende Bera-
tungstermine vereinbaren. 
In Rödermark und Langen beraten wir Sie gerne zu unserem 
Serviceangebot - rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine 
E-Mail. (SR)

Erfahrung und Kompetenz Steuerkanzlei Rumpf 

• Steuererklärungen für Unternehmen und Privatpersonen
• Unternehmensberatung • Beratung bei Existenzgründungen
• Erben, Schenken, Planung und Gestaltung von Schenkungen

und Erbfolgeregelungen
• Bilanzen und Einnahmen-/Überschussrechnungen
• Finanzbuchhaltung und Lohnbuchführung

Konrad-Adenauer-Str. 18 • 63322 Rödermark
Tel.: 06074 . 21 52 196 • Fax: 06074 . 21 52 198 • Mobil: 0177 . 34 68 729

Im Singes 13 • 63225 Langen • Tel.: 06103 . 28 88 0 • Fax: 06103 . 28 38 4
srumpf@steuerkanzlei-rumpf.de • www.steuerkanzlei-rumpf.de

Steuerkanzlei Rumpf
sr

Rodgau (RZ) Ein Kernsatz 
im Kinderschutzkonzept der 
Sportfreunde Rodgau lautet, 
starke Kinder sind besser vor 
Gefahren geschützt. Der Verein 
hat daher in diesem Jahr Selbst-
behauptungskurse für Kinder 
angeboten. 
Start war im April für 11 Mit-
glieder im Alter von 10 bis 13 
Jahren. Weiter ging es nun 
in der neuen Sportfabrik mit 
13 Kindern. Diesmal war die 
Gruppe auch für Nichtmitglie-
der offen. 
Der Dozent war erneut Dr. 
Jürgen Fritzsche, der sich mit 
„Experts for Training“ auf die-
se Aufgabe spezialisiert hat. Er 
fand schon als Kind Zugang 
zu Karate und wirkt im DKV 
nach Abschluss eines Sport-
studiums als Bundeslehrwart 
und Athletiktrainer der Natio-
nalmannschaft. Für das Thema 
qualifiziert ihn besonders die 

Kompetenz als Gewaltschutz-
ausbilder.
Ein spannender Tag für die 
Kinder. Eigene Erfahrungen 
konnten mit neuem Wissen 
verknüpft werden. Lebhaft 
wurde es in der Praxis. Proble-
matische Situationen erlebten 
sie im Nachspielen.  So kam 
der Alltag in die Sporthalle mit 
dem Erleben von Gefühlen und 
Gedanken. Aber mit der Gele-
genheit, offen darüber zu spre-
chen und gemeinsam Lösun-
gen zu suchen. Wichtig, dem 
Bauchgefühl zu trauen und 
Gefahr richtig einzuschätzen. 
Erkennen, was einem gut tut 
und was nicht. Konsequent in 
bestimmten Situationen „nein“ 
zu sagen, ohne Zweifel, ob man 
das darf. Der Umgang mit dem 
eigenen Körper stand hier im 
Fokus. Niemand hat das Recht 
ein Kind anzufassen, zu küssen 
oder zu umarmen, wenn es dies 

ablehnt. Die Kinder erfuhren 
für sich einzustehen und stark 
zu sein. Sicherheitskritische 
Situationen erkennen, Ängste 
und Aggressionen reflektieren, 
Grenzen ziehen und angemes-
sen handeln, all das stand im 
Mittelpunkt dieses Trainings.
Viel Raum nahmen am Nach-
mittag das Gespräch mit den 
Eltern ein.  Sie wurden über 
Inhalte und Verlauf des Tages 
informiert. Jürgen Fritzsche 
ging auf ihre Fragen ein. Auf 
Wunsch erhielten Mütter und 
Väter zum Abschluss eine per-
sönliche Rückmeldung zu ih-
rem Kind. 
Die Kinderschutzbeauftrag-
ten der Sportfreunde, Hannah 
Sahm und Michael Lindner, 
werden nach dem Erfolg der 
Kurse dafür eintreten, die 
Selbstbehauptungsreihe auch 
im kommenden Jahr fortzuset-
zen.�  (Foto: Verein)

Starke Kinder bei den                        
Sportfreunden Rodgau

Verein bietet Selbstbehauptungskurs

Rodgau (RZ) Kürzlich fand 
das nationale Großereignis im 
Taekwondo- die Deutsche Meis-
terschaft Poomsae (Formen-
turnier) im Niedersächsischen 
Gehrden statt. Nachdem dieses 
hochrangige Turnier im vergan-
genen Jahr kurzfristig nur on-
line ausgerichtet werden konn-
te, endlich wieder in Präsenz. 
Mit am Start der SG Hainhau-
sen Sportler Helmut Löw. 
Beim Formenlaufen gilt es für 
die Kampfsportler feststehende 
Bewegungsabläufe vorzufüh-
ren. Die 17. einzelnen Poomsae 
symbolisieren dabei jeweils 
einen Schattenkampf aus ver-
schiedenen Kombinationen 
von Block-, Schlag- und Kick-
techniken. Mit jeder höheren 
Taekwondo -Form steigert sich 
der Schwierigkeitsgrad.  
Helmut Löw, seit diesem Jahr 
Hessenkadermitglied, stellte 
sich erneut der Herausforde-
rung. 
Dabei sah er sich in der Leis-
tungsklasse Einzel männl. > 
66 Jahre ab 2.Kup altbekann-
ten Wettkampfkontrahenten 
gegenübergestellt. Unter ande-
rem einem erfahrenen 8. DAN 
Träger aus NRW. Davon unbe-
eindruckt ging Helmut Löw als 
zweiter Sportler auf die Matte. 
Souverän präsentierte er die zu-
vor von der Wettkampfleitung 

ausgewählten, anspruchsvollen 
Formen 13. und 15. Unter den 
kritischen Augen der Kampf-
richter und dem fachkundigen 
Publikum begeisterte der Hain-
häuser mit sauberen Techniken. 
Seine Ausführungen überzeug-
ten im Hinblick auf Kraft, An- 
und Entspannung und Dyna-
mik. In dem spannenden Finale 
musste er sich dabei knapp ge-
schlagen geben und erkämpfte 

sich verdient die Silbermedaille. 
Damit erweist sich der Rodgauer 
Sportler als zuverlässige Medail-
len Größe. Nach Erfolgen bei 
den Deutschen Meisterschaften 
in den Einzelwertungen Silber 
2016, Bronze 2018 und Bronze 
2021 sowie Bronze in der Team-
wertung 2021 ist er jetzt wieder 
amtierender Deutscher Vize-
meister. �
� (Foto: Verein)

Rodgauer erneut verdienter                                    
Deutscher Vizemeister Taekwondo 

Helmut Löw von der SG Hainhausen erfolgreich

Rodgau (RZ) Das Angebot rich-
tet sich an alle frisch gebacke-
nen Mütter, die nach absolvier-
ter Rückbildungsgymnastik 
wieder etwas für ihren Körper 
tun wollen. Rückenschmerzen, 

Nackenverspannungen, Be-
ckenbodenschwäche und der 
Wunsch nach einer strafferen 
Figur sind gute Gründe für ein 
Muskel und Ausdauertraining, 
bei dem der Spaß für Mama 

und Baby und der Austausch 
mit anderen Mamas nicht zu 
kurz kommt. Die Betreuungs-
frage ist auch gleich geklärt, 
denn die Babys dürfen bei die-
sem Ganzkörpertraining mit 

dabei sein. Der Kurs startet ab 
dem 2. Dezember immer frei-
tags von 10:30 - 11:30 Uhr im 
Haus der Begegnung, Vorder-
gasse 49.
Für Mitglieder ist der Kurs kos-

tenfrei. Nicht-Mitglieder kön-
nen mit einer 10er Karte teil-
nehmen. Anmeldung nimmt 
die Geschäftsstelle entgegen. 
Telefon 645130 oder per Mail 
an kinderturnen@jskrodgau.de 

Mama fit - Baby mit beim JSK Rodgau www.rheinmainverlag.de
Ihre

Onlinezeitung
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Vorsitzender des Landessportbeirat Bayern, Berthold Rüth
(MdL) und Ehrenvorsitzender des Sportkreis Offenbach,
Peter Dinkel (rechts).

Landrat Oliver Quilling bei der Begrüßung.
Aufmerksame Zuhörer die Chefärzte Dr. Klaus Eisenbeis (li.)
und Dr. Frank Müller-Hillenbrand von der Asklepios Klinik
Seligenstadt.

SV Darmstadt 98 Teammanager Michael Stegmayer.

Super Moderatorin: Pfarrerin Heike Zick-Kuchinke aus
Steinheim.

KLINIK FÜR ORTHOPÄDIE
UND UNFALLCHIRURGIE

Asklepios Klinik Seligenstadt, Dudenhöfer Straße 9
63500 Seligenstadt, www.asklepios.com/seligenstadt

Der Alltag stellt hohe Anforderungen an Ihr
Schultergelenk. Das bemerkt man erst, wenn
Probleme auftreten. Wir helfen Ihnen, dass Ihre
Schulter wieder perfekt funktioniert.

Indikationsambulanz
Chefarzt Dr. med. Klaus Eisenbeis
Terminvereinbarung unter:
Tel. 06182 / 622 25
orthopaedie.seligenstadt@asklepios.com

KLINIK SELIGENSTADT

Wir nehmen Ihre
Schmerzen nicht auf
die leichte Schulter

GEFÄSS- UND
ENDOVASKULÄRE CHIRURGIE

Asklepios Klinik Langen, Röntgenstr. 20, 63225 Langen
www.asklepios.com/langen

Unsere Behandlungsschwerpunkte
n Erkrankungen der Haupt- und Halsschlagader
n Durchblutungsstörungen wie Schaufenster-
krankheit & Diabetisches Fußsyndrom

n Krampfadern & Chronisch Venöse Geschwüre
n Shuntchirurgie

Innovative Verfahren
n Kontrastmittelfreies Vorgehen
n Stoßwellentherapie
n Minimal-invasive Behandlung bei Krampfadern

Indikationsambulanz
Chefarzt Prof. Dr. Dr.
med. K. Donas
Terminvereinbarung unter:
06103 / 912 61 46 3
www.asklepios.com/langen/
experten/sprechstunden

KLINIK LANGEN

„Gefäßerkrankungen
können schwer-
wiegende Folgen
hervorrufen.
Daher ist die früh-
zeitige Behandlung
unser Ziel.“

Innenwände.
Außenwände.

PORIT kann das.

Rodgauer Baustoffwerke
GmbH & Co. KG
Telefon (06106) 2809-0
Telefax (06106) 2809-40
www.rodgauer-baustoffwerke.de

Sascha Schäfer, Bäckermeister
und Sandra Schäfer, Bäckermeisterin

Echtes Bäckerhandwerk
aus Ihrer Nachbarschaft!

www.schaefer-rodgau.de

www.sozialstation-rodgau.de
pflege@sozialstation-rodgau.de

Johanniter Haus
Borsigstraße 56
Tel. 06106 3281

63110 Rodgau
Nieder-Roden

y Leistungen der Krankenkasse
nach SGB V, entsprechend der
ärztlichen Verordnung

y Leistungen der Pflegekasse
nach SGB XI

yHauswirtschaftliche Versor-
gung Beratungseinsätze nach
§ 37 SGB XI

yMobiler Sozialer Hilfsdienst

y 24-Stunden Rufbereitschaft

yMenüservice*

yHausnotruf*

yHol- und Bringservice*

* in Zusammenarbeit mit den Johannitern

Ambulanter Pflegedienst

Wir suchen examinierte
Pflegekräfte (m/w)

Voll-/Teilzeit oder als Aushilfe

Wir suchen examinierte
Pflegekräfte (m/w/d)
Voll-/Teilzeit oder als Aushilfe

NEUMANN Tankstelle GmbH
Hainburgstraße 40 · 63110 Rodgau

Telefon (0 61 06) 2 17 53 · Fax (0 61 06) 26 82 78
E-Mail: TankstelleNeumann@hotmail.de

Kratz Immobilien
Mein Maklerbüro seit 1993Mein Maklerbüro seit 1993
Tel. 06106 - 23741

E-Mail: kratz.immobilien@t-online.de

SUCHE :
2 - 4 Zimmer ETW‘s
von 60 - 100 m2

1, 2 und Mehrfamilien-
häuser - auch Grundstücke
sowie Abrissgrundstücke für
Ein- und Mehrfamilienhäuser

Förderkreis
für kulturelle Projekte
Dudenhofen e.V.

Thema: Sport und Medizin
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Infos finden
Sie hier

Vereinsring
Rödermark

Rödermärker Adventsmärkte
Adventsmarkt Ober-Roden

Samstag, 26. November, 15–22 Uhr
Sonntag, 27. November, 15–20 Uhr

Nikolausmarkt Urberach

Samstag, 3. Dezember, 15–21 Uhr
Sonntag, 4. Dezember, 15–20 Uhr

rund um St. Nazarius auf dem Häfnerplatz

Rodgau (RZ) Am vergangenen 
Samstag fand im Rahmen des 
Tag des Kinderturnens be-
reits die fünfte Auflage des 
Papa-Kind-Turnens beim JSK 
Rodgau statt. Das zweite No-
vemberwochenende ist seit 
2017 das Wochenende mit dem 
Tag des Kinderturnens. Bundes-
weit öffnen hier die Vereine des 
Deutschen Turner-Bundes ihre 
Turnhallen zum Toben und 
Spielen, um auf die attraktiven 
Angebote des Kinderturnens 
aufmerksam zu machen und 
zur gemeinsamen Bewegung zu 
motivieren.
Rund 60 Papas nutzten an die-
sem Nachmittag die Gelegen-
heit, einmal mit ihren Kindern 
durch die Halle zu toben. Los 
ging es mit den 3 bis 6-jährigen 
Kinder, hier wurde gemeinsam 
„Feuer, Wasser, Blitz“ gespielt 

bevor es zum Springen, Wer-
fen, Schwingen, Hangeln und 
Rollen an die Geräte ging. Da-
nach folgten die 1-3 Jährigen, 
nach einem kurzen Bewe-
gungslied zum Aufwärmen 
konnten die Kindern die vie-
len Turnstationen gemeinsam 
mit ihren Papas ausprobieren. 
Den Kindern machte es viel 
Freude ihren Papas zu zeigen, 
was sie schon alles in den 
Turnstunden gelernt haben. 
Und auch viele Papas probier-
ten sich einmal selbst an den 
verschiedenen Turnstationen 
aus. Der JSK Rodgau bietet 
zwölf verschiedene Turnstun-
den für alle Kinder von 1-6 
Jahren an. Weitere Infos zu 
allen Stunden unter www.js-
krodgau.de oder per email an 
kinderturnen@jskrodgau.de. 
� (Foto: JSK)

Tag des Kinderturnens                 
beim JSK Rodgau

Jügesheim (RZ) Unzählige 
Sterne des Sports hat der JSK 
Rodgau bereits in seiner Samm-
lung stehen. Auch in diesem 
Jahr reichte es wieder für den 
Sprung auf das Treppchen. 
Die Rodgauer hatten das Pro-
jekt Kinderturnparadies einge-
reicht, das nach einer Zuwen-
dung durch eine Erbschaft auf 
der Bühne in der Weiskircher 
Straße angeschafft wurde. 
Rund 20.000 Euro wurden für 
die Kleinsten der Kleinen in 
eine Spielelandschaft inves-
tiert, die ganzjährig ohne gro-
ße Auf- und Abbauten genutzt 
werden kann. Das erleichtert 
die Arbeit der Übungsleiter 
und gibt mehr Raum für Ak-
tivitäten. Alle Kleinkinder 
durchlaufen beim JSK diesen 
Parcours und üben sich in Mo-
torik, Fallen, sich angstfrei in 
schwierigen Situationen bewe-
gen. Das fördert die kognitiven 
Fähigkeiten so sehr, dass es sich 

längst herumgesprochen hat 
und die Landschaft auch gerne 
von den Kindergärten genutzt 
wird.  Entsprechende langfristi-
ge Kooperationen mit dem JSK 
Rodgau sind der Kindergarten 

Nordring und Kindergarten St. 
Nikolaus und mit der Emmaus 
Gemeinde eingegangen. Über 
100 Kinder zum Teil mit den 
Eltern tummeln sich hier Wo-
che für Woche. 

Die Abteilungsleiterin Kin-
derturnen, Cornelia Böhm, 
freute sich über die Auszeich-
nung mit dem Stern des Sports 
durch die Frankfurter Volks-
bank. Die Siegprämie in Höhe 
von 1.000 Euro kann der Ver-
ein sehr gut gebrauchen, um 
weitere Geräte anzuschaffen, 
sagte sie. Die positive Resonanz 
zeigt, dass man die richtige 
Entscheidung getroffen habe 
und die Bühne optimal genutzt 
werden kann. 
Im Bereich Kleinkinder-Turnen 
betreut der JSK rund 200 Kin-
der. Demnächst werden es un-
ter dem Dach der S.K.G noch 
einmal mehr sein. Am Sams-
tag, 12. November, findet der 
Kinderturntag des Vereins in 
der Carl-Orff-Turnhalle statt, 
für alle die zum Schnuppern 
dabei sein wollen: um 13 Uhr 
geht es los. Für Einzelheiten 
bitte informieren über: kin-
derturnen@jskrodgau.de.

Kinderturnparadies holte Stern des Sports
JSK Rodgau landet hinter TG Obertshausen und TS-Ober-Roden auf Platz drei

Cornelia Böhm, (blaues Polo) Abteilungsleitern Kinderturnen 
und Übungsleiterin bringt es auf über 100 Kinder, die wöchent-
lich ihre kognitiven Fähigkeiten im Kinderturnparadies entwi-
ckeln. Die Übungsfläche erhielt erneut einen Preis. � (Foto: JSK)

Dudenhofen (RZ) Die beiden 
Fitnessangebote des TSV Du-
denhofen am Freitagvormittag 
laden zu Gymnastik und Tan-
zen in Gemeinschaft ein.
Von 9.30 bis 10.30 Uhr wird 
in der TSV-Halle bei „Gym-
nastik mit und ohne Stuhl“ 
in gleichem Maße die geisti-
ge Fitness und Beweglichkeit 
gefordert und gefördert. Das 
Training basiert auf leichten 
Bewegungen in Kombination 
mit Denk- und Reaktionsübun-
gen. Die einfachen Übungen 
helfen Kraft, Stärke, Koordi-
nation, Beweglichkeit und Ge-
dächtnisleistung bis ins hohe 
Alter zu erhalten. Die Teilneh-
mer trainieren auch Stürzen 

vorzubeugen bzw. diese besser 
abzufangen, um typische Ver-
letzungen im Alter deutlich zu 
minimieren.
Von 10.45 bis 11.45 Uhr lädt 
der TSV Dudenhofen Ü40-Jäh-
rige in seiner TSV-Halle zum 
„Tanzfitness“ ein. Der Kurs 
richtet sich an alle, die sich ger-
ne auf Musik bewegen. Tanzen 
ist ein Ganzkörpertraining, 
das die gesamte Muskulatur 
stärkt, die Koordination und 
die Körperhaltung verbessert. 
Verschiedene Schrittkombina-
tionen zu wechselnder Musik 
werden hier Schritt für Schritt 
aufgebaut und sind leicht zu 
erlernen. Jede Stunde bringt 
Spaß und hält fit.

TSV Dudenhofen: Freitags fit – mach mit

Dudenhofen (RZ) Kürzlich  
trafen sich die besten Ein-
radfahrer des Landes zur 
Deutschen Meisterschaft 
im Einrad Freestyle im 
schwäbischen Schorndorf. 
Auch die Einradfahrer*in-
nen des TSV Dudenhofen 
machten sich auf die zwei-
stündige Reise, um an die-
sem Saisonhighlight teil-
zunehmen. 
Nachdem sich die Wettkampf-
fahrer*innen des TSV ihre 
Startplätze durch die Qualifika-
tion an der Süddeutschen Meis-
terschaft sichern konnten, war 
die Vorfreude und Aufregung 
riesig. Bereits am Freitagnach-
mittag gingen die ersten Wett-
bewerbe los. Nach einer kurzen 
Nacht starteten am Samstag-
morgen die Mädels des TSV mit 
ihren Einzel- und Paarküren in 
die Altersklassenwettkämpfe. 
Maja Novosel und Meike Rath 

konnten sich mit ihren Küren 
zu den Themen „Psycho“ und 
„Nightmare“ in der Altersklas-
se U21 beweisen und teilten 
sich mit Platz 1 und 3 das Sie-
gertreppchen. Ebenfalls an 
diesem Vormittag startete Va-
nessa Stolle in der Altersklasse 
21+ und belegte mit ihrer Kür 
zu dem Thema „Royals“ den 6. 
Platz. 
Am Nachmittag wurden 17 
Paarküren der U13 + U15 ge-
zeigt. Emma und Oscar Schwin-
ger präsentierten eine fast feh-
lerfreie Kür zum Thema „Trolls“ 
und wurden von der Jury mit 
dem 1.Platz überrascht. Mina 
Maischein und Lena Tänzer er-
reichten mit „Halloween“ den 
4. Platz. Etwas später starteten 
Lara Holm und Diana Fix mit 
ihrer Paarkür „Bobfahrer“ in 
der Altersklasse U17 und konn-
ten sich über den 3.Platz freu-
en. Unsere letzten Starter am 

Abend   waren Kristina Ratzka 
und Maja Novosel mit ihrer 
Paarkür „Drunken Cowboys“, 
mit welcher sie den 3. Platz in 
der Altersklasse 21+ belegten.
Am Sonntag startete Julius 
Auth und seiner Einzelkür zum 
Thema „Minions“ in der U13. 
Julius wurde mit seiner fehler-
freien Leistung mit dem Vize-
meister-Titel bei den Junioren 
belohnt.
Maja Novosel durfte aufgrund 
der hohen Punktzahl im Fi-
nale der Damen Expert noch-
mal ihre Einzelkür fahren 
und ihre Leistung vom Vortag 
um einen Platz verbessern. Sie 
wurde Zweite und damit Vize-
meisterin. Auch ihre Paarkür 
mit Kristina Ratzka erhielt am 
Vortag einen Startplatz in den 
Finalläufen und erreichte mit 
einer noch besseren Leistung 
den 3.Platz.
Am späten Nachmittag waren 

9 Kleingruppen aus Schleswig 
bis aus Bayern am Start. Hier 
sicherte sich die Kleingruppe 
15+ mit ihrer Kür zum Thema 
„Frogs“ den Vizemeister-Titel.
Zuletzt startete die TSV Groß-
gruppe mit 14 Fahreinnen 
neben 8 anderen Gruppen zu 
ihrem Thema „Bachelor“. Mit 
einem nicht ganz fehlerfreien 
Durchlauf konnten sich die 
Fahrerinnen den 5. Platz si-
chern. Die Enttäuschung war 
auch den begleitenden Eltern 
anzusehen. Die Großgruppe 
aus Grafenwald wurde Deut-
scher Meister mit 18 Fahrerin-
nen.
Mit der Deutschen Meister-
schaft in Schorndorf wurde die 
diesjährige Wettkampfsaison 
für die Einradfahrer*innen des 
TSV Dudenhofen nun been-
det und sie freuen sich auf das 
nächste Jahr mit vielen neuen 
Küren.

TSV bei der Deutschen Meisterschaft                          
im Einrad Freestyle 

Highlight der Wettkampfsaison für 266 Einradfahrer aus 33 Vereinen

Die Teilnehmer des TSV Dudenhofen. � (Foto: TSV)
Jügesheim (RZ) Es ist gibt ein 
neues Reiseangebot vom JSK 
nach Bad Wörishofen. In dieser 
kleinen, attraktiven Kurstadt 
wird die Lehre von Pfarrer 
Kneipp geübt und in einer ge-
selligen Runde praktiziert. Die-
ses Angebot ist Ersatz für die 
Kurwoche in Piestany/Slowa-
kei, die im Januar 2023 noch 
einmal ausfallen wird.

Vom 16. April bis zum 23. Ap-
ril 2023 ist die Reise nach Bad 
Wörishofen geplant. Es stehen 
20 Plätze zur Verfügung.
Anmeldeunterlagen sind auf 
der Homepage des JSK ein-
gestellt oder können bei der 
Geschäftsstelle angefordert 
werden, Tel.64 51 30. Die Rei-
seleitung hat Heide Klabers.

Angebot des JSK nach Bad Wörishofen
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bauen  .  wohnen  .  schöner leben

Da muss der Fachmann ran!

bauen  .  wohnen  .  schöner leben

Dreieich (PR) In einer begehr-
ten Wohngegend hatte sich 
eine Familie ihren Wohntraum 
erfüllt. Eine klassische Villa, um 
das Jahr 1920 erbaut, umgeben 
von einer parkähnlichen Anlage, 
wurde ihr neues Zuhause. Bei 
aller Begeisterung für das Objekt 
gab es für die neuen Hausherren 
schon seit dem Erwerb einen 
Wermutstropfen: Feuchtigkeits-
probleme in den Kellerräumen 
traten auf und nahmen ständig 
zu. Erst nach einer umfassenden 
Sanierung durch das Spezialun-
ternehmen ISOTEC wurden der 
neue Fitnessraum und das Apart-
ment im Untergeschoss des Hau-
ses bedenkenlos nutzbar. 
„Der typische Muff, wie man 
ihn aus Kellern kennt, wollte 

trotz aller Lüftungsmaßnahmen 
nicht weichen“, berichtet die 
Hausherrin des repräsentativen 
Objektes. Ärgerlich, denn im Kel-
lergeschoss hatten ein hervorra-
gend ausgestatteter Fitnessraum 
und eine schicke Einliegerwoh-
nung ihren Platz gefunden. Die 
Feuchteprobleme verschlim-
merten sich im weite-ren Ver-
lauf. Im Fitnessraum hatte sich 
durch die erhöhte Luftfeuchtig-
keit, die beim Sport und durch 
das Duschen danach produziert 
wird, sichtbarer Schimmelpilz-
befall gebildet. Einer weiteren 
Verschlimmerung des Schadens 
wollten die Eigentümer nicht 
tatenlos zuse-hen. Sie entschie-
den sich, die Ursachen ein für 
alle Mal zu beseitigen.

„Zusätzlich zur Kondensations-
feuchte zeigte sich hier das Prob-
lem der seitlich aus dem Erdreich 
eindringenden Feuchtigkeit“, 
erläutert Volker Kortholt, der mit 
seinem ISOTEC Fachbetrieb auf 
die Sanierung von Feuchte und- 
Schimmelschäden spezialisiert 
ist. „Die Feuchtigkeit trat vor 
allem durch den Wand-Sohlen-
Anschluss, also die Schnittstelle 
der Bauteile Sohle und Mauer-
werk ein.“  Bei Gebäuden mit 
einem Baujahr vor 1970 ist der 
Wand-Sohlen-Anschluss eine 
der Hauptschwachstellen. Denn 
die Streifenfundamente wurden 
direkt ins Erdreich gesetzt und 
durchgehende Bodenplatten 
waren bis dahin nicht üblich. 

Mehrstufige Innenabdich-
tung macht Keller trocken
Nach einer exakten Ursachen- 
und Schadensanalyse wurde 
von den ISOTEC-Experten ein 
passgenaues Sanierungskonzept 
erarbeitet. Als Abdichtungsmaß-
nahme war zunächst an eine ISO-
TEC-Außenabdichtung gedacht 
worden. Um aber Erdarbeiten 
im Gartenbereich zu vermeiden, 
entschieden sich die Eigentümer 
für die ISOTEC-Innenabdich-
tung, die den Keller innenseitig 
vor der eindringenden Feuch-
tigkeit schützt.  In einem ersten, 

vorbereitenden Schritt wurde 
der vorhandene Wandputz und 
Anstrich in den betroffenen Räu-
men entfernt und die freigelegten 
Mauerwerksflächen gesäubert. 
Danach musste der Estrich-belag 
des Kellerbodens in einer Breite 
von 30 Zentimetern entlang der 
abzudichtenden Wandfläche 
entfernt werden. Im Bereich des 
Wand-Sohlen-Anschlusses, also 
dem Über-gang von Kellerbo-
den und Kellerwand, wurde eine 
Nut vorbereitet und mit kunst-
stoffvergütetem Spezialmörtel 
verfüllt. Anschließend konnte 

sowohl hier als auch an den 
Kellerwänden durchgehend der 
ISOTEC-Dichtputz aufgebracht 
werden, danach, in zwei Lagen, 
die sogenannte ISOTEC-Kom-
biflexabdichtung.
Abschließend wurden die Keller-
außenwände mit Calciumsilikat-
Platten versehen.  Ihr Vorteil: Bei 
fallender Raumtemperatur neh-
men sie die Feuchtigkeit auf, bei 
ansteigender Temperatur geben 
sie diese wieder an die Raum-
luft ab, so dass ein angenehmes 
Wohnklima entsteht. Schäden 
wie Schimmelpilzbefall gehören 

dann der Vergangen-heit an.

Geschützte und wohnge-
sund Räume
Nach der Sanierung sind die 
Bewohner der repräsentativen 
Villa happy. Der sanierte Fitness-
raum im Kellergeschoss motiviert 
sie jetzt nicht nur zu sportlichen 
Leistungen, sondern bietet auch 
ein gesundes Raumklima. Und 
die Einliegerwohnung ist ein 
moderner Wohntraum und ein 
wohngesundes Zuhause gewor-
den. Weitere Informationen 
unter www.isotec.de

Feuchteschäden auch im schönsten Altbau möglich
Innenabdichtung schützt und optimiert Raumklima

Feuchter Keller
Schimmelpilz
ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.
TÜV-überwacht, über 100.000 erfolgreiche
Sanierungen in der Gruppe

Abdichtungstechnik Kortholt GmbH
Benzstraße 60, 63303 Dreieich

06103 - 20 999 20

www.isotec.de/ak

?
?

Anzeige

Nie mehr Energie verschwenden

Rodgau (RZ) Neue Qualitäts-
Wärmeschutzfenster und Türen 
von Experte W. Sommer erfüllen 
neben einer individuellen Gestal-
tungsvielfalt auch die Anforde-
rungen an nachhaltiges, energie-
effizientes und wirtschaftliches 
Renovieren und Bauen. Durch 
enorm gestiegene Energiekosten 
kommt immer öfters die Überle-
gung auf, wie man Energiesparen 
und die Kosten dadurch senken 
kann. Fenster, die vor 1995 ein-
gebaut wurden, sind wahre Ener-
giefresser. Bis zu 40% der Wärme 
gehen über veraltete Fenster ver-
loren.
Moderne Energiespar-Hightech-
Fenster, egal ob mit 2- oder 
3-fach Verglasung, bieten einen 
wesentlich höheren Komfort und 
durchdachten Wärmeschutz. 
Starten Sie jetzt mit Ihrer Fenster-
sanierung und sparen Sie bares 

Geld.
Steigende Anforderungen an 
Fenster und Haustüren verlan-
gen nach individueller Beratung 
und individuellen Lösungen. 
Der Kauf neuer Qualitäts-Fenster 
und Haustüren muss wohl über-

legt sein. Nicht nur die aktuellen 
Anforderungen der Energiespar-
verordnung müssen berücksich-
tigt werden, auch der persönliche 
Stil und das eigene Sicherheitsbe-
dürfnis sollen Beachtung finden.
Winfried Sommer, Experte mit 
35-jähriger Geschäftserfahrung, 
präsentiert ein umfangreiches 
Lieferprogramm rund um die 
Stichworte Qualitäts-Sicherheits-
Fenster- Haustüren und- Überda-
chungsprogramme aller Art, wie 
beispielsweise Terrassenüberda-
chungen, Vordächer, Kellerab-
gangsüberdachungen, Vorbauten 
und Carports.  
Dem Kunden wird von der Pla-
nung und Beratung über die Pro-
duktion bis zur Lieferung und 
Montage ein kompletter Rund-
umservice aus einer Hand ange-
boten. Der renommierte Fens-

ter- und Türen-Fachbetrieb mit 
eigenen Monteuren garantiert 
eine ordnungsgemäße und fach-
gerechte Auftragsabwicklung.

Fenster Sommer ist wie gewohnt 
unter Tel. 06106/733244, 
0171/6512440, www.fenster-
sommer.de oder fenster-som-

mer@gmx.de erreichbar.
Sichern Sie Ihren Bafa-Förde-
rungszuschuss durch unseren 
Energieberater.

WINFRIED SOMMER

Fenster | Türen | Wintergärten | Überdachungen | Innentüren

0 61 06 73 32 44
01 71 6 51 24 40

fenster-sommer@gmx.de
www fenster-sommer.de

Ihr Gebietsverkaufsleiter der Firma Gabor mit über 35-jähriger Erfahrung!

►Große Fachausstellung
► Eigener Montageservice
► Kostenloser Einbruchschutz*

*Sonder-Aktion: Aushebelschutz ZIM Safety 500 gratis, zusätzlich
Sicherheitsbeschlag nach RC1 und RC2 zum Sonderpreis

F E N S T E R - T Ü R E N - A K T I O N

(Foto: Sommer Fenster)

(Foto: Isotec)
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     Baggerseepiraten

Derbys sind das Salz in der „Li-
ga-Suppe“. Insofern dürften 
am Samstag vor dem Spiel der 
HSG Rodgau Nieder-Roden ge-
gen den TV Kirchzell die Fans 
beider Teams auf ein schmack-
haftes Festmahl gehofft haben. 
Tatsächlich war in der Rod-
austrom Sportarena dann aber 
Schmalhans Küchenmeister, 
denn die beiden alten Rivalen 
servierten Magerkost statt Le-
ckerbissen. Doch das dürfte 
allen, die es mit den „Bagger-
seepiraten“ halten, am Ende 
herzlich egal gewesen sein. Ge-
treu der Maxime des einstigen 
Bundeskanzlers Helmut Kohl 
(„Entscheidend ist, was hinten 
rauskommt“) freuten sie sich 
vielmehr über den 25:20-Ar-
beitssieg ihrer Mannschaft 
über den alten Rivalen.
Gecoacht werden die Odenwäl-
der von der früheren Rodgauer 
Trainer-Legende Alex Haupt-
mann. Doch mit der Wohl-
fühlatmosphäre für ihn war 
es bereits 38 Sekunden nach 
dem Anpfiff vorbei. Da zeig-
ten die Schiedsrichter nämlich 
TVK-Torhüter Tobias Jörg, der 
beim Versuch, einen Tempog-
egenstoß der Gastgeber abzu-
fangen, HSG-Linksaußen Filip 
Brühl berührt haben soll, die 
Rote Karte. „Das war eine klare 
Fehlentscheidung, die meine 
personell ohnehin dezimier-
te Mannschaft zusätzlich ge-
schwächt hat“, ärgerte sich der 
Gäste-Coach nach der Partie. 
Eine Sichtweise, die auch von 
den meisten heimischen Fans 
geteilt wurde. Sie und die An-
hänger von Kirchzell sahen 
in der Anfangsphase eine zer-
fahrene Begegnung, die nur 
schleppend in Gang und mit 
wenig Spielfluss auf beiden Sei-
ten daherkam. Fehlwürfe, Fehl-
pässe und technische Fehler 
zogen sich wie ein roter Faden 
durch die ersten Spielminuten, 

die folgerichtig auch sehr tor-
arm verliefen. Den ersten Tref-
fer für das Team von Trainer 
Jan Redmann erzielte Florian 
Stenger in der 5. Spielminute, 
und bis zur 23. Minute (8:7) 
konnten sich die HSG-Cracks 
nicht entscheidend absetzen. 
Dann aber gelangen den Hau-
herren drei Tore hintereinan-
der – doch anstatt sich gegen 
einen limitierten Gegner bis 
zur Pause ein noch dickeres 
Polster zu erarbeiten, kassierten 
die Rodgauer zwei Gegentreffer 
zum 11:9-Halbzeitstand.
„Kirchzell hat in der ersten 
Hälfte sehr diszipliniert und 
wir nicht richtig gut gespielt“, 
lautete die treffende Analyse 
Redmanns. Nach dem Seiten-
wechsel indes agierten seine 
Mannen mit deutlich mehr 
Zug zum Tor und bauten den 
Vorsprung bis zur 44. Spielmi-
nute auf 21:14 aus. „Dann kam 

bei meinen Jungs aber erneut 
der Kopf ins Spiel, und an-
statt den Deckel drauf zu ma-
chen, haben wir den Gegner 
mit unnötigen Ballverlusten 
und nicht genutzten Chancen 
wieder aufgebaut“, klagte der 
Rodgauer Coach über ein Phä-
nomen, das auch schon in den 
letzten Begegnungen zu beob-
achten war.
Kapitän Marco Rhein erneut 
Fels in der Brandung
„Wir haben bis dahin vieles 
richtig gut gemacht, aber dann 
fehlt uns eine ordnende Hand 
auf dem Feld“, fasste Redmann 
jene zehn Minuten zusammen, 
in denen seine Truppe ohne 
jeglichen Torerfolg blieb und 
unter anderem auch zwei Sie-
benmeter vergab. Die Gäste aus 
Kirchzell, bei denen Tom Spieß 
Dreh- und Angelpunkt war, 
nutzten diese Schwächephase 
der Heimmannschaft aus und 
kamen bis auf 21:18 heran. 
Dass die Partie aber nicht kipp-
te, war dem unumstrittenen 
Führungsspieler der Rodgauer 
zu verdanken: Marco Rhein. 
Der Kapitän und Torhüter war 
wieder einmal bester Akteur 
bei den „Redmännern“, erzielte 
selbst ein Tor, zeigte eine Viel-
zahl spektakulärer Paraden, 
ließ sich auch von einem kapi-
talen Kopftreffer aus kürzester 
Distanz nicht beeinträchtigen, 
sondern vernagelte seinen Kas-
ten danach umso vehementer 
und war somit der entschei-
dende Faktor für den Erfolg sei-
ner Mannschaft.
Nach einem Doppelschlag zum 
23:18 durch Henning Schop-
per, mit acht Treffern bester 
Torschütze der HSG an die-
sem Abend, war nämlich die 
Entscheidung gefallen und bis 
zur Schlusssirene änderte sich 
an diesem Fünf-Tore-Abstand 
auch nichts mehr. „Der Sieg der 
HSG war ohne Zweifel verdient, 

weil wir in den entscheidenden 
Phasen einfach zu viele Fehler 
gemacht haben“, zeigte sich 
Alex Hauptmann nach einer 
Partie auf überschaubarem Ni-
veau als gewohnt fairer Sport-
mann. Und Jan Redmann, sein 
Nachfolger auf der HSG-Bank, 
konstatierte: „Ich bin über den 
Sieg in einem erwartet schwe-
ren Spiel ebenso happy wie 
über unsere bisherige Punkte-
ausbeute in einer sehr ausgegli-
chenen Liga.“
Mit nunmehr 15:9 Zählern ha-
ben sich die Baggerseepiraten  
auf Rang 5 vorgeschoben, den 
sie am kommenden Samstag, 
26. November, verteidigen wol-
len. Das wird aber ein schwie-
riges Unterfangen, denn dann 
gastieren die Redmann-Schütz-
linge zum Abschluss der Vor-
runde ab 19:30 Uhr bei der HSG 
Dutenhofen-Münchholzhau-
sen II. Die Reserve des Bundes-
ligisten HSG Wetzlar hat nach 
einem Fehlstart mit 4:14 Punk-
ten zuletzt drei Spiele in Folge 
gewinnen können (darunter 
am Wochenende ein überra-
schender 31:30-Auswärtscoup 
beim TuS Dansenberg) und be-
legt mit 10:14 Zählern aktuell 
Platz 10.
Es spielten gegen Kirchzell: 
Marco Rhein (TW/1), Philipp 
Hoepffner (TW), Philipp Keller 
(2/2), Ben Seidel, Felix Mann 
(1), Simon Brandt (1), Hen-
ning Schopper (8), Nick Wei-
land, Florian Stenger (3), Philip 
Wunderlich, Johannes von der 
Au (3), Benedikt Gräsl, Filip 
Brühl (5), Maarten Broschek, 
David Wucherpfennig und 
Niklas Geck (1).

Magerkost statt Leckerbissen
HSG ringt TV Kirchzell in einem wenig ansehnlichen Spiel mit 25:20 nieder

Wir bewegen Handball
und ganz Europa!
www.kde-kurier.de

KDE Transport GmbH Tel. 06106 267 68 - 110 Mail: dispo-rm@kde-kurier.de

sanza – innovativ für Ihr ganzheitlichesWohlbefinden
Über 250 Anwender allein in Rodgau nutzen sanza sehr erfolgreich.
Wollen Sie zu diesem Kreis gehören?

Dann kontaktieren Sie uns unter:
Dres. B. & A. Knaf GbR · Am Hörnersgraben 8 · 63110 Rodgau
Tel.: 06106/71525 · Fax: 74000 · knaf.gbr@web.de · www.sanzanet.com

balanced

ageless

powerful

Deine persönliche

KRAFTQUELLE

• Wundheilstörung
• Krampfadern
• Herz-Kreislaufleiden
• Bluthochdruck
• Verdauungsprobleme
• Stoffwechselprobleme

• Rheuma
• Nervensystemstörungen
• Stress
• Schlafstörungen
• Migräne
• Leistungsdefizit

• Hauterkrankungen
• Asthma
• Allergien
• Osteoporose
• Arthrose
• Rückenleiden

Raiffeisenstr. 7 · 63110 Rodgau-Dudenhofen
✆ 06106/827177

www.das-aktuelle-fitnessstudio.de

TOOOR…
für die Baggerseepiraten!
Günstig tanken für alle!

Neumann Tankstelle GmbH • Hainburgstraße 40 • 63110 Rodgau
www.tankstelle-rodgau.de

• Wartung • Instandhaltung • Wasserschäden
• Bäder • barrierefreie Bäder • regenerative Energien

ZOLL - Heizung und Sanitär Meisterbetrieb
Alter Weg 59 • 63110 Rodgau-Jügesheim

Tel. 06106 / 6 39 83 38 • Mobil 0172 / 5 21 66 03
www.zoll-heizung.de • info@zoll-heizung.de

ZOLL

KUNDENDIENST / NOTDIENST

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

M

Containerdienst und Recycling
Wir stellen Ihnen Container von 2 bis 40 cbm!

Raiffeisenstraße 12 • 63225 Langen •
Telefon 06103–50760 • Telefax 06103–74882

www.multi-transport.de

Wertstoff-Recycling
Datenträgervernichtung § 32 BDSG

MULTI-TRANSPORTMULTI-TRANSPORT

CONTAINER - EILDIENST

Foto: Starker Rückhalt Marco Rhein.� (Foto: HSG)
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